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1 Vgl. Interview mit Herrn Beez vom Fachteam (Interview 4: Minute 40:55) 
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1 Einleitung 

Das begleitete Wohnen in Gastfamilien (BWF) ist gem. § 80 i. V. m. § 113 Abs. 2 Nr. 4 

Sozialgesetzbuch (SGB) IX (§§ 53, 54 ff. SGB XII - alte Fassung) eine Leistung der 

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und gehört damit zu den Sozialhilfeleistun-

gen. Das BWF strebt durch eine familienbezogene und individuelle Betreuung die sozi-

ale Teilhabe innerhalb der Gesellschaft und eine möglichst selbstbestimmte und eigen-

verantwortliche Lebensführung des Menschen mit Behinderung an.2 Der Landeswohl-

fahrtsverband Hessen (LWV Hessen) fördert das BWF, um den Vorrang ambulanter Be-

treuungsangebote nach § 13 Abs. 1 S. 2 SGB XII für die Menschen umzusetzen, die 

eine stationäre Betreuung nicht benötigen, aber andere Formen des ambulanten Woh-

nens nicht nutzen können, weil ihr Bedarf dort nicht angemessen gedeckt werden kann.3 

Das gemeinsame Leben innerhalb der Gastfamilie wird durch einen professionell aus-

gebildeten Fachdienst unterstützt, um das Ziel der weitestgehenden Verselbstständi-

gung zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. 

 

Um die Leitfrage dieser Thesis >Inklusion durch und mit Gastfamilien 3 Begleitetes Woh-

nen in Familien schon am Ziel oder in den Anfängen? 3 Geschichte, Erfahrungen und 

Forschung am Beispiel des BWF in Nordhessen< beantworten zu können, ist eine Defi-

nition des Begriffes >Inklusion< notwendig.  

Dem Duden nach beinhaltet der Begriff >Inklusion< die Einbeziehung, insbesondere von 

behinderten Menschen.4 Inklusion ist die gleichberechtigte Teilhabe an etwas und stellt 

somit den Gegenpart zum Begriff >Exklusion< dar. Mit der Verabschiedung des Überein-

kommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

wurde im Jahr 2006 im Rahmen des Paradigmenwechsels der Integrationsbegriff durch 

>Inklusion< ersetzt. Zunächst wurde das Prinzip der Einbeziehung aller, auch behinderter 

Menschen, im Bereich Bildung 3 insbesondere den Schulen 3 eingesetzt. Nach und nach 

wurde >Inklusion< als konsequente Einbeziehung behinderter Menschen auf die Lebens-

bereiche Arbeiten, Wohnen und Freizeit erweitert.5  

Jedem Menschen, ob mit oder ohne Behinderung, wird das Recht auf volle uneinge-

schränkte Zugehörigkeit im gesellschaftlichen Leben zugesprochen.6 Diese Zugehörig-

keit beginnt mit der Geburt, sodass eine Ausgrenzung erst gar nicht zugelassen werden 

soll. Im Unterschied zur Integration ist das Ziel der Inklusion, die sozialen Strukturen der 

modernen, differenzierten und demokratischen Gesellschaft von vornherein auf die Be-

dürfnisse behinderter Menschen abzustimmen, sodass eine Gleichstellung von Anfang 

an gegeben ist. 

 
2 Vgl. Betreuungsvertrag (Anlage 1), S. 3. 
3 Vgl. Zusatzvereinbarung (Anlage 2). 
4 Vgl. Dudenverlag, S. 553. 
5 Vgl. Kastl, S. 665. 
6 Vgl. Theunissen/Schirbort, S. 19. 
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Um das Ziel der Inklusion zu erfüllen, muss im Rahmen eines >Lebens mit Unterstützung< 

die erforderliche Individuation, Sozialisation und Partizipation und deren Unterstützungs-

angebote gegeben sein.7 

Insgesamt geht es bei Inklusion somit nicht um eine bloße Eingliederung von behinder-

ten Menschen in die Gesellschaft, sondern vielmehr >um die Umgestaltung der Umwelt 

im Sinne einer inklusiven Gesellschaft, die die Bürgerrechte aller ihrer Bürger:innen res-

pektiert und zu realisieren hilft<.8 

 

Inklusion, Integration und Teilhabe stehen im Zusammenhang, sie sind aber nicht aufei-

nander reduzierbar, sondern können jeder für sich variieren und demzufolge auch in 

einem Spannungsverhältnis stehen:  

• Integration bezeichnet die Einbindung von Personen und Individuen in sozialen 

Beziehungen. Der Aspekt der Art und des Ausmaßes der Einbindung ist dabei 

zu berücksichtigen. Unter Integration wird auch der Zusammenhalt sozialer Zu-

sammenhänge (Kohäsion) verstanden.  

• Der Begriff Teilhabe bezeichnet den Zugang zu gesellschaftlichen Gütern (z. B. 

Bildung, ökonomische Ressourcen, politische Mitbestimmung, >Beziehungen<, 

Prestige, soziale Anerkennung in verschiedenen Formen). 

• Inklusion bezeichnet den Aspekt struktureller Einbeziehung von Personen und 

Individuen in sozialen Zusammenhängen (Systeme), insbesondere in funktionale 

Teilbereiche der Gesellschaft, die durch Grundrechte gedeckt und geschützt 

sind. 

 

Damit ist zunächst gesagt: Inklusion betrifft und löst nicht automatisch alle Probleme der 

Integration oder der gesellschaftlichen Teilhabe. Klienten:innen können inkludiert sein, 

aber schlecht integriert. Sie können inkludiert sein, aber mit sehr unterschiedlichen Gra-

den faktischer Teilhabe. In jedem Fall stellt sich das Verhältnis der drei Aspekte und ihre 

Bedeutung für die soziale Arbeit sowohl fallspezifisch wie arbeitsfeldspezifisch dar.9 

 

1.1 Methodischer Aufbau der Arbeit 

In Anlehnung an die Leitfrage unterteilt sich die Ausarbeitung in zwei aufeinander auf-

bauende Abschnitte. Der Erkenntnisgewinn der beiden Abschnitte gestaltet sich im 

Rahmen der Sozialhilfeleistung des BWF, speziell in Bezug auf den Menschen mit Be-

hinderung und dem dahinterliegenden Inklusionsgedanke. 

 

Im ersten (fach-)theoretischen Teil liegt der Schwerpunkt auf der Betrachtung der Be-

deutung und den Details der Thematik BWF. In diesem Zusammenhang werden die 

Unterschiede der beiden Leistungsformen Betreutes Wohnen (BW) und Begleitetes 

 
7 Vgl. Theunissen/ Schirbort, S. 20. 
8 Vgl. Hinz, S. 68. 
9 Vgl. Kastl, S. 674 ff. 
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Wohnen in einer Familie (BWF) als maßgebliche Definitionen aufgezeigt. In diesem 

Abschnitt wird ferner der aktuelle Stand der Sozialhilfeleistung BWF veranschaulicht 

und seine Alleinstellungsmerkmale diskutiert. Es werden die einzelnen Organisationen 

innerhalb Nordhessen benannt. Im Anschluss werden die Beteiligten des BWF, Kli-

ent:in, aufnehmende Familie, Leistungsanbieter und der LWV Hessen innerhalb des re-

gionalen Versorgungssystems vorgestellt. Hierbei wird auch die einschlägige Rechts-

grundlage berücksichtigt.  

 

Grundlage des zweiten Teils sind vier Expert:inneninterviews, zwei Gastfamilien, die 

einen Menschen mit Behinderung im Rahmen des BWF aufgenommen haben und 

beim LWV Hessen im Leistungsbezug stehen und zwei Betreuer:innen aus dem Fach-

dienst Begleitetes Wohnen in Familien der Vitos begleitende psychiatrische Dienste 

Haina. 

Aufgrund der Interviews wird ein Einblick in die Praxis verschafft und das BWF aus ei-

ner neuen Perspektive betrachtet. Die Informationen der aufnehmenden Familien und 

der jeweiligen Betreuer:innen, als Praxisbeteiligte, werden analysiert, um anschließend 

die Faktoren zu ermitteln, die für eine attraktive Gestaltung der Sozialhilfeleistung aus-

schlaggebend sind. Zur Beantwortung der Leitfrage werden neben den aus den Inter-

views gewonnenen Informationen auch soziale Theorien herangezogen. Aufgrund der 

ermittelten Faktoren werden Handlungsempfehlungen, sowohl für den Leistungsträger 

(LWV Hessen), als auch für den Leistungsanbieter (Vitos Haina) entwickelt, mit dem 

Ziel, die praktische Umsetzung des BWF zu optimieren.  

 

1.2 Geschichtlicher Hintergrund des BWF 

Dem besseren Einstieg halber wird zu anfangs ein kurzer geschichtlicher Hintergrund 

gegeben. Das BWF in Familien, früher die >Psychiatrische Familienpflege< gilt als die 

älteste Form der Versorgung seelisch und geistig behinderter Menschen in Europa und 

wurde erstmals Mitte des 13. Jahrhunderts in der Stadt Gheel, im Nordosten Belgiens, 

urkundlich belegt.10 Die Kleinstadt Gheel etablierte die Familienpflege als eine humani-

täre Art im Umgang mit Kranken und war bis zum Ende des 18. Jahrhunderts ein be-

kanntes Pilgerziel für Menschen mit psychischen Problemen, da der Ort Gheel als Wall-

fahrtsort der heilige Dymphna11 bekannt war.12  Mit Hilfe eines neuntägigen Rituals in 

der >Ziekenkammer< einer örtlichen Kirche erhofften sich die unzähligen Pilger:innen die 

Heilung ihrer Leiden.13 Diejenigen Pilger:innen, die nach Ablauf des Rituals keine Hei-

lung verspürt haben, wurden von Familien gegen ein Entgelt oder in der Hoffnung auf 

 
10 Vgl. Hilzinger/Kunze/Hufnagel, S. 187. 
11 Die heilige Dympha (Märtyrerin) war nach der Legende eine irische Königstochter, die Ende des 6. Jahr-

hunderts von den inzestuösen Nachstellungen ihres Vaters floh und von diesem in Gheel eingeholt und 

eigenhändig enthauptet wurde. Sie starb durch einen Märtyrertod, der zur Heilung ihres wahnsinnigen 

Vaters führte. Es folgten Berichte aus Gheel über weitere Heilungen. (Vgl. Böcker, S. 11) 
12 Vgl. Konrad/ Schmidt-Michel, S. 11. 
13 Vgl. Müller, S. 7. 
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eine billige Arbeitskraft aufgenommen und gepflegt.14 Die Anstalt in Gheel war ein Bei-

spiel für die sog. Patientenkolonie 3 auch >Konzentrationstyp< 3 also die Platzierung von 

vielen psychisch Kranken an einem einzelnen Ort.15 Ab ca. 1850 wurde die medizinische 

Versorgung nicht mehr von ortsansässigen, sondern von eigens hierfür bestellten Ärz-

ten:innen gewährleistet.16 Für die zu diesem Zeitpunkt ca. 1.000 aufgenommenen Be-

wohner:innen waren vier Ärtze:innen angestellt.17 Ca. 10 Jahre später wurde eine Infir-

merie eingerichtet, die als Krankenhaus bzw. Übergangseinrichtung diente. Der Ort 

Gheel war keine Musteranstalt, die Menschen wurden zu Zwangsarbeiten verurteilt und 

zum Teil in Fesseln gelegt, aber im Allgemeinen bewährte sich das System der Auf-

nahme von psychisch kranken Menschen.18 

 

Ausgelöst durch unzählige Berichte aus Gheel entstand Mitte des 19. Jahrhunderts eine 

kontroverse Diskussion über die Professionalisierung der Psychiatrie unter den deut-

schen Psychiater:innen. Neben den bereits bestehenden Typen der Familienpflege (der 

>Konzentrationstyp< in Belgien nach dem Vorbild Gheel, der >Disperisationstyp<19 in 

Schottland) entwickelte sich in Deutschland trotz Festhaltens an die großen Anstalten 

eine dritte Form der Familienpflege 3 der sog. krankenhauszentrierte Typ (>Adnextyp<) 

in Anlehnung an bestehende Heil- und Pflegeanstalten.20 

Anfang des 20. Jahrhunderts lebten rund 70.000 Patient:innen in psychiatrischen An-

stalten, davon über 5.000 in der Psychiatrischen Familienpflege. Während des 3. Rei-

ches und nach 1945 führte die Familienpflege in Deutschland durch die >Euthanasie< 

und den damit verbundenen Folgen jedoch fast zum völligen Erliegen.21 Die Neu-Etab-

lierung der Psychiatrischen Familienpflege gelang erst im Zuge der Enthospitalisierung, 

die eng mit der Psychiatrie-Enquete22 von 1975 verknüpft war.23 Ab dem Jahr 1984 ent-

wickelten sich mithilfe der Zusammenarbeit von Tilo Held an der Psychiatrischen Lan-

desklinik Bonn, dem >Verein zur Förderung psychisch Kranker Ravensburg, Weissenau 

e. V.< (heute: ARKADE e. V.) und Paul-Otto Schmidt-Michel am Psychiatrischen Lan-

deskrankenhaus Weissenau einige Modellversuche, um das Leben in einer Gastfamilie 

neu zu beleben. 

 

Kurze Zeit später (1997) verbreitete sich die Familienpflege bundesweit und die einzel-

nen Teams der Familienpflege organisierten sich gemeinsam als >Fachausschuss Fa-

milienpflege< unter dem Dach der Deutschen Gesellschaft für soziale Psychiatrie 

(DGSP). Im selben Jahr startetet das Pilotprojekt >Psychiatrische Familienpflege< des 

LWV Hessen am Psychiatrischen Krankenhaus (PKH) Merxhausen, der heutigen Vitos 

 
14 Vgl. Böcker, S. 12. 
15 Vgl. Konrad/ Schmidt-Michel, S. 10. 
16 Vgl. Müller, S. 8. 
17 Vgl. Konrad/ Schmidt-Michel, S. 11. 
18 Vgl. Böcker, S. 12. 
19 Krankenhausunabhängige Familienpflege (Vgl. Konrad/ Schmidt-Michel, S. 10). 
20 Vgl. Konrad/ Schmidt-Michel, S. 10. 
21 Vgl. Konrad/ Schmidt-Michel, S. 12. 
22 Vgl. Bundesdrucksache 7/4200 (1975), S. 4 ff. 
23 Vgl. Aktion Psychisch Kranke e. V. (1991), S. 1. 
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Klinik Haina. Durch eine jahrzehntelange und unkoordinierte Entwicklung der deutschen 

Sozialgesetzgebung gab es immer wieder Bemühungen, eine gesetzliche Verbesserung 

für Menschen mit Behinderung zu erreichen. Das Ergebnis war eine unübersichtliche 

Anzahl von Regelungen in unterschiedlichen Gesetzen. Mit Einführung des Neunten So-

zialgesetzbuches - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung  

(SGB IX) am 1. Juli 2001 wurden die unterschiedlichen Regelungen in einem Gesetz-

buch zusammengeführt. Ziel des SGB IX war es, den Anspruch auf individuelle und res-

sourcenbezogene Rehabilitation und Teilhabe gegenüber allen Rehabilitationsträgern im 

Gesetz zu verankern, die Selbstbestimmung behinderter und von Behinderung bedroh-

ter Menschen und ihre gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu för-

dern und Benachteiligung zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken (vgl. § 1 Abs. 

SGB IX).24 Erstmals wurde geregelt, wie die unterschiedlichen Träger zusammenarbei-

ten sollen, um den Teilhabebedarf von leistungsberechtigten Personen aus allen Syste-

men zu decken.  

 

Der wichtigste Meilenstein auf dem Weg dorthin wurde jedoch bereits sieben Jahre vor 

Inkrafttreten des SGB IX (1994) gesetzt. Im Grundgesetz (GG) wurde in Art. 3 Abs. 3,  

S. 2 aufgenommen, dass niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf. 

Diese neue normative Regelung kann als Ausgangspunkt für die Entwicklung EINES 

Gesetzes gesehen werden.  

 

Das Ergebnis der fünfjährigen Pilotprojektphase der psychiatrischen Familienpflege 

spiegelte sich in der am 21.03.2007 beschlossenen >Richtlinie für das begleitete Wohnen 

von behinderten Menschen in Familien< wider.25 Mit Hilfe des Pilotprojekts wurde er-

kannt, dass die Betreuung von psychisch behinderten Menschen in Familien für diejeni-

gen die geeignete Betreuungsform darstellt, die nicht allein wohnen können und ansons-

ten in einer stationären Einrichtung leben müssten. Aus diesem Grund wurde der Begriff 

>psychiatrische Familienpflege< in >begleitetes Wohnen für behinderte Menschen Fami-

lien< unbenannt,26 da der Begriff >Pflege< rechtlich eine andere Betreuungsform darstellt. 

Die Abkehr vom Begriff >psychiatrische Familienpflege< setzte sich deutschlandweit 

durch, es entwickelten sich jedoch unterschiedliche neue Begriffe, die aber im Grunde 

das Gleiche meinen. So nutzt der LWV Hessen den Begriff >Betreutes Wohnen<, der 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) bleibt bei dem Begriff Familienpflege und 

die DGSP spricht vom Betreuten Wohnen in Familien. Heute ist die Leistungsform auch 

beim LWV Hessen unter dem Begriff BWF eingeordnet. 

 

Eine weitere bedeutsame Entwicklung ist die am 26.03.2009 in Deutschland in Kraft ge-

tretene Ratifizierung der UN-Behinderten-Rechtskonvention (UN-BRK), welche die uni-

versellen Menschenrechte für Menschen mit Behinderungen konkretisiert und verdeut-

licht, dass diese ein uneingeschränktes und selbstverständliches Recht auf Teilhabe 

 
24 Vgl. Niediek, S. 123. 
25 Vgl. Richtlinie vom 21.03.2007 (Anlage 3). 
26 Vgl. Konrad/ Becker/ Eisenhut, S. 17. 
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besitzen. Die UN-BRK hat die Diskussion um den Begriff Inklusion und die mit diesem 

Begriff verbundene Hoffnung auf eine Gesellschaft, in der keiner mehr sozial und kultu-

rell ausgeschlossen wird, befördert.27 Die Umsetzung der UN-BRK gestaltete sich auf 

Bundes- und Landesebene in Handlungskonzepten und Aktionsplänen. Der LWV Hes-

sen hat sich für ein Leitbild Inklusion entschieden, welches am 2. Oktober 2013 von der 

Verbandsversammlung verabschiedet wurde. Oberstes Ziel des LWV Hessen bei der 

Wahrnehmung seiner gesetzlich zugewiesenen Aufgaben ist es, behinderten Menschen 

die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen zu können. Auf 

der Grundlage des Leitbildes Inklusion sind folgende Zielfelder entstanden, die hand-

lungsleitend für die Umsetzung sind:28 

 

 

Abbildung 1 Zielfelder des Leitbildes Inklusion des LWV Hessen29 

 

 
27 Vgl. Melichar/ Schernus, S. 39. 
28 Vgl. LWV Hessen, 2015, S. 4. 
29 Vgl. LWV Hessen, 2015, S. 5. 
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Diesen Zielfeldern werden jeweils operative Ziele bzw. Maßnahmen zugeordnet. Eben-

falls werden die Ziele des Hessischen Behinderten-Gleichstellungsgesetzes (Hess-

BGG), insbesondere die in Punkt 4 und 5 angestrebte umfassende Barrierefreiheit, ver-

folgt.30 

 

Am 16. Dezember 2016 wurde schließlich das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und 

Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung, kurz Bundesteilhabegesetz (BTHG), 

verabschiedet. Das BTHG ist ein sog. Artikelgesetz, d.h. es vereint gleichzeitig mehrere 

Gesetze in sich. Mit dem BTHG werden nicht nur das Leistungsgesetz der Eingliede-

rungshilfe und das SGB IX reformiert, auch in weiteren Gesetzen, wie bspw. dem SGB 

XII (Sozialhilfe) und dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) sind Änderungen vorge-

nommen worden, sofern sie in einem Zusammenhang mit der Änderung der Eingliede-

rungshilfe stehen.31 

In der Titel-Langfassung >Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung 

von Menschen mit Behinderungen< wird das zentrale Ziel der Gesetzesreform zum Aus-

druck gebracht. 

 

Zum 01.01.2020 fand die Herauslösung der Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe bei 

gleichzeitiger Überführung in den Teil zwei des SGB IX statt. Die Eingliederungshilfe 

erfährt unter dem neuen Leitprinzip der Personenzentrierung große Veränderung bei: 

 

• dem Zugang zu den Leistungen  

• den Leistungen selbst  

• der Ermittlung des Bedarfs  

• der Planung der Hilfen  

• dem Leistungsvertragsrecht  

• den Partizipationsmöglichkeiten der leistungsberechtigten Menschen32 

 

Die umfassenden gesetzlichen Änderungen zur Reform des Teilhaberechts machen ei-

nen längeren Umstellungsprozess notwendig, sodass das BTHG zeitlich versetzt in  vier 

Stufen in Kraft tritt, die anhand nachstehender Abbildung gezeigt werden.33 Aktuell be-

findet sich die Reform des Teilhaberechts in der Reformstufe 3.34 

 

 

 

 

 

 

 
30 Vgl. LWV Hessen, 2015, S. 5. 
31 Vgl. Paritätischer Wohlfahrtsverband Bayern e.V., S. 16. 
32 Vgl. Paritätischer Wohlfahrtsverband Bayern e.V., S. 21. 
33 eigene Darstellung. 
34 Vgl. Paritätischer Wohlfahrtsverband Bayern e.V., S. 23. 
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2 Definitionen 

Im folgenden Kapitel werden die beiden Leistungsformen Betreutes Wohnen (BW) und 

Begleitetes Wohnen in Familien (BWF) vorgestellt und deren Unterschiede aufgezeigt. 

Für die zu betreuenden behinderten Personen werden im weiteren Kontext die Begriff-

lichkeiten >Klient:in<, >Leistungsberechtigte/r< und >leistungsberechtigte Person< verwen-

det, da diese Begriffe sowohl in der Familienpflege als auch beim LWV Hessen gängig 

sind. 

2.1 Betreutes Wohnen  

Das BW ist eine Alternative zu den traditionellen stationären Wohn- und Betreuungsfor-

men und ist ein wichtiger Faktor in der Herstellung von mehr Normalität und Autonomie 

für die behinderten Menschen. Es ist heute eines der zentralen Angebote der gemein-

depsychiatrischen Versorgung.35  

 
35 Vgl. Konrad/ Rosemann, S. 7. 

- ab 01.01.2017: 

vorgezogene Ände-

rung im Schwerbe-

hindertenrecht  

- erster Schritt bei 

Verbesserung in 

der Einkommens- 

und Vermögensbe-

rücksichtigung im 

SGB XII 

- ab 1.4.2017: Er-

höhung des Schon-

vermögens für Be-

zieher von SGB XII 

Leistungen von 

2.600 ¬ auf 5000 ¬ 

 

- Einführung SGB 

IX Teil 1 und Teil 3  

- Reform des Ver-

tragsrechts der 

neuen Eingliede-

rungshilfe (EGH) 

im SGB IX  

- vorgezogene Ver-

besserung im Be-

reich Teilhabe am 

Arbeitsleben und 

im Gesamtplanver-

fahren in der EGH 

im SGB XII 

- Einführung SGB 

IX Teil 2 (neues 

Eingliederungshilfe 

recht) 

- zweiter Schritt bei 

Verbesserungen in 

der Einkommens- 

und Vermögensbe-

rücksichtigung 

- leistungsberech-

tigter Personen-

kreis in der Einglie-

derungshilfe  

(Art. 25a BTHG, § 

99 SGB IX) 

Reformstufe 1 Reformstufe 2 Reformstufe 3 Reformstufe 4 

Abbildung 2 Reformstufen des BTHG 

nach Verkündigung 

01.01.2017 bzw. 01.04.2017 
01.01.2018 01.01.2020 01.01.2023 
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Das Angebot ist auf eine zugehende kontinuierliche Betreuung, jedoch nicht auf ständige 

Anwesenheit des Betreuungspersonal ausgerichtet.36 Grundlage für das BW in Hessen 

ist die Vereinbarung aus dem Jahr 2003 zwischen dem Hessischen Sozialministerium, 

dem Hessischen Landkreistag, dem Hessischen Städtetag und dem LWV Hessen. Diese 

hatte das Ziel das BW auszubauen und dann zum 01.01.2009 die Zuständigkeit auf ört-

liche Ebene zu geben. Mit der Änderung des Hessischen Ausführungsgesetztes zum 

SGB XII (HAG/SGB XII) vom 06.10.2008 wurde die sachliche Zuständigkeit für betreute 

Wohnmöglichkeiten für behinderte Menschen nach dem Kapitel Sechs des SGB XII in 

Hessen dauerhaft dem LWV Hessen zugeschrieben. Die Vereinbarung aus dem Jahr 

2003 spielt somit nur noch in der historischen Betrachtung eine Rolle. 

Die Kosten des Lebensunterhaltes werden bei Sozialhilfebedürftigkeit der Leistungsbe-

rechtigten (LB) von den örtlichen Trägern übernommen. Die überregionalen Träger, in 

Hessen der LWV, trägt Personal- und Sachkosten für die Betreuung der Klienten:innen 

sowie die Regie- und Verwaltungskosten. 

Das BW kann im Rahmen des Einzelwohnens, als auch in Wohngemeinschaften, durch-

geführt werden.37 

In Deutschland hat sich das BW in drei verschiedene Arten der Betreuung etabliert: das 

ambulante BW, das stationäre BW, welches häufig als sog. >Wohnheim< definiert wird 

und das BWF.38 Der wesentliche Unterschied ist, dass die LB im ambulanten BW in der 

eigenen Wohnung leben, im BWF in >Untermiete< bei einer Gastfamilie und im Heim in 

einer Unterkunft des Wohnheimträgers. Der LWV Hessen übernimmt die Kosten der 

Leistungen zur Eingliederungshilfe nach dem Teil 2 des SGB IX (§§ 90 ff. i. V. m. §§ 113 

ff. SGB IX). Die leistungsberechtigte Person muss die Voraussetzungen zur Bewilligung 

der Leistungen erfüllen. Diese liegen vor, wenn der/die LB aufgrund der vorliegenden 

Behinderung zum leistungsberechtigten Personenkreis nach § 99 SGB IX und den §§ 1 

bis 3 der Eingliederungshilfe-Verordnung in der am 31.12.2019 geltenden Fassung, ge-

hört. 

 

2.2 Begleitetes Wohnen in Familien 

Im Gegenzug zum BW ist das Betreute Wohnen in (Pflege-)Familien (BWF) eine Teilha-

beleistung, bei welcher Menschen mit Behinderungen in einer anderen als ihrer Her-

kunftsfamilie leben und an ihrem individuellen Bedarf orientierte Assistenzangebote in 

verschiedenen Lebensbereichen erhalten.39 Diese Leistungen zur Betreuung in einer 

Pflegefamilie werden gem. § 80 SGB IX erbracht. 

Unter BWF wird dementsprechend die Integration von Menschen mit Behinderungen in 

nicht unternehmerische handelnde Gastfamilien verstanden.40 Das rehabilitative Poten-

tial dieser Art der Betreuung ist, dass die Familie im Laufe der Zeit durchweg die zentrale 

 
36 Vgl. Börner, S. 39. 
37 Vgl. Kronenberger/ Carstens, S. 1. 
38 Vgl. Konrad/ Rosemann, S. 20. 
39 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V., S. 1. 
40 Vgl. Betreuungsvertrag (Anlage 1), S. 3. 
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Sozialisationsinstanz in allen existierenden Gesellschaften war und ist. Somit ist eine 

Gastfamilie frei von verwandtschaftlichen Verstrickungen mit den psychischen Kranken 

und kann der Sozialisationsaufgabe unbelastet nachkommen.41 

 

Der/die LB lebt bei der Gastfamilie mit und wird im Rahmen einer ganzheitlichen Betreu-

ung von ihr entsprechend der Sozialen Teilhabe, also der Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft gem. § 113 Abs. 1 und 2 Nr. 4 SGB IX, begleitet. Im Hinblick auf fachliche 

Standards vereint das BWF zwei soziale Grundprinzipien. Zum einen sollen in der Ge-

meinde die Barrieren für die gesellschaftliche Teilhabe am Leben im Sinne der Gemein-

deintegration und Inklusion gesenkt werden. Das Leben innerhalb einer Gastfamilie, ins-

besondere die familienbezogene und individuelle Betreuung, ermöglicht dem/der LB 

eine möglichst individuelle Lebensführung und spiegelt die Würde des Menschen wider. 

Zum anderen steht die Grundannahme der personenzentrierten Betreuung entspre-

chend dem individuellen Hilfebedarf, die von der Gastfamilie geleistet wird, im Vorder-

grund.42  Das BWF steht somit im Kontext eines stark individualisierten, personen-

zentrierten und lebensfeldbezogenen Konzept von Rehabilitation und Teilhabe43, also 

eine Kombination der Themen Sozialraum und Personenzentrierung.44 

 

Die Betreuungsleistung der Gastfamilie deckt den Betreuungsbedarf der betroffenen 

Menschen ab und umfasst Hilfen der alltäglichen Lebensführung und Tagesstrukturie-

rung, der Gestaltung persönlicher Beziehungen, der individuellen Basisversorgung, der 

Freizeitgestaltung, der Kommunikation und der Bewältigung von Problemen. Die Familie 

erhält dafür neben den Aufwendungen für Verpflegungs- und Unterkunftskosten ein Be-

treuungsgeld. Dies wird unter Punkt 3.2.3 definiert. 

 

Die Auswahl und Begleitung der Gastfamilie und des/der LB erfolgt durch ein multipro-

fessionelles Fachteam. 45 Die Aufgaben und Vorgehensweise der Auswahl und Betreu-

ung wird unter Punkt 3.1.3 näher erläutert. 

 

2.3 Einrichtungen und Organisationen deutschlandweit 

Die Verbreitung des BWF in den deutschen Bundesländern wird in der folgenden Sta-

tistik dargestellt. Die Vermittlungszahlen beziehen sich auf die vermittelten Klient:innen 

der jeweiligen Bundesländer.46 

 

 

 

 
41 Vgl. Konrad/ Rosemann, S. 140. 
42 Vgl. BWF Info, Was ist Betreutes Wohnen in Familien?, online. 
43 Vgl. Böcker, S. 11. 
44 Vgl. Konrad/ Rosemann, S. 143. 
45 Vgl. BWF Info, Was ist Betreutes Wohnen in Familien?, online. 
46 Vgl. BWF Info, Vermittlung BRD-aktuell, online. 
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Abbildung 3 Begleitetes Wohnen in Familien in der BRD 

Abbildung 4 Anzahl der Fälle des BWF in Hessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den größten Nutzen zeichnet Baden-Württemberg wieder. Da sich diese Ausarbeitung 

jedoch auf Hessen, insbesondere Nordhessen beschränkt, wird auf das BWF in den an-

deren Bundesländern nicht näher eingegangen. Anhand folgender Grafik wird die Anzahl 

der Fälle im BWF in Hessen zum Stichtag 31.12.18 dargestellt.47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
47 Vgl. Hessisches Ministerium für Soziales und Integration, 2018, S. 17. 
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Es zeigt, dass sich die Gesamtzahl aller Fälle fast um das 5-fache erhöht hat, jedoch 

sich die einzelnen Krankheitsbilder bei der Implementierung des BWF stark unterschei-

den. Die größte Zielgruppe waren die Menschen mit seelischen Behinderungen. 

 

In Nordhessen gibt es acht verschiedene Einrichtungsträger, in Mittelhessen drei und 

in Südhessen sechs. Jedes Versorgungsgebiet hat unterschiedliche Schwerpunkte, die 

Bereiche seelische Behinderung, geistige Behinderung und Abhängigkeitserkrankun-

gen werden in ganz Hessen angeboten. Die Landkreise Bergstraße und Odenwald-

kreis nehmen zusätzlich noch gerontopsychiatrische Erkrankungen, die sog. For-

schung des Alterungsprozesses, mit in ihren Leistungsbereich auf. Dies ist aus Anlage 

5 zu entnehmen. 

In Nordhessen gibt es neben Stiftungen, sozialpsychiatrischen Vereinen, kirchlichen 

Organisationen (der Deutsche Caritasverband der römischen-katholischen Kirche oder 

die Hephata Diakonie der evangelischen Kirche) auch klinische Einrichtungen 3 wie die 

Vitos Haina gemeinnützige GmbH mit Sitz in Bad Emstal. Die Vitos Klinik Haina, deren 

größte Abteilung die forensische Psychiatrie ist, beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeitende.48 

Ein weiterer begleitender psychiatrischer Dienst der Vitos Haina ist das >Vitos Familien-

wohnen Bad Emstal<, welches das BWF als Betreuungsform für psychisch kranke 

Menschen anbietet.49 Das aus rund 80 Mitarbeitenden bestehende Team von Vitos Fa-

milienwohnen Bad Emstal begleitet mehr als 3.000 chronisch psychische kranke Klien-

ten:innen und deren Gastfamilien und steht sowohl bei Krisen als auch bei der Entwick-

lung des sozialen Lebens unterstützend beiseite. Der Schwerpunkt der Vitos Haina 

liegt bei seelisch und psychisch behinderten Menschen. Zusätzliche körperliche Er-

krankungen, Abhängigkeitserkrankungen oder Erkrankungen im gerontopsychiatri-

schen Bereich in Kombination mit einer seelischen Erkrankung sind jedoch nicht aus-

geschlossen.50 Bei Suchterkrankten muss bei Beginn der Maßnahme ein Absti-

nenzwille erkennbar sein. Es werden Menschen im Alter von 18 bis 80 Jahren be-

treut.51 

 

Die Vitos Haina ist für die Stadt und den Landkreis Kassel zuständig. Aktuell betreut 

das Team jedoch noch weitere >Altfälle< aus den Landkreisen Waldeck-Frankenberg, 

Wolfhagen, Schwalm-Eder, Hersfeld-Rotenburg, sowie dem Werra-Meißner. Für Neu-

aufnahmen in diesen Regionen sind die zuständigen Leistungsanbieter (z. B. das Psy-

chosoziale Zentrum im Schwalm-Eder-Kreis) zu kontaktieren. Dies konnte Frau Eichler, 

Betreuerin des Fachteams der Vitos Haina, bestätigen.52  

 

 
48 Vgl. Vitos, Vitos Haina stellt sich vor, online.  
49 Vgl. Vitos, Vitos Familienwohnen Bad Emstal, online. 
50 Vgl. Interview 3: Minute 4:17 und Interview 4: Minute 41:30. 
51 Vgl. Interview 4: Minute 47:26. 
52 Vgl. Interview 3: Minute 9:41. 
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3 BWF in Nordhessen 

3.1 Beteiligte Akteure 

3.1.1 Personenkreis 

Gastfamilien können Menschen mit Behinderung aufnehmen, die kein selbstständiges 

Leben führen können. Die Zielgruppe sind Menschen mit einer wesentlichen Behinde-

rung im Sinne des § 99 SGB IX und den §§ 1 und 3 der Eingliederungshilfe-Verordnung 

in der am 31.12.2019 geltenden Fassung. Nach § 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX sind Personen 

wesentlich behindert, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen 

haben und durch diese Beeinträchtigungen in ihrer Fähigkeit beschränkt sind, am ge-

sellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Eine Bedrohung einer wesentlichen Be-

hinderung, also die Erwartung einer Beeinträchtigung, reicht hier bereits aus. Eine wei-

tere rechtliche Voraussetzung ist, dass diese Personen mit hoher Wahrscheinlichkeit 

länger als 6 Monate gehindert oder bedroht sind, an der Gesellschaft gleichberechtigt 

teilzuhaben und aufgrund ihrer Beeinträchtigungen alltäglich eine derart umfassende As-

sistenz benötigen, da sie nicht in der Lage sind, eigenständig in einer eigenen Wohnung 

zu leben.53 

 

Des Weiteren sollte keine Selbstgefährdung oder eine Gefährdung für Andere, insbe-

sondere nicht für die aufnehmende Familie, vorliegen.54 I. d. R. kommen für die Auf-

nahme in eine Gastfamilie keine Personen in Betracht, die akut suchtmittelabhängig, 

akut suizidal, erheblich aggressiv sind und/oder deren Verhaltensauffälligkeit sich nicht 

in einem sozial zumutbaren Rahmen bewegen.55 

 

Das BWF kommt für erwachsene behinderte Menschen im Sinne des § 2 der Zusatzver-

einbarung >Begleitetes Wohnen für Menschen mit Behinderungen in Familien< (Anlage 

2) in Betracht, die nicht a.) allein in einer Wohnung oder b.) im Betreutem Wohnen leben 

können oder c.) von ihren Familien betreut werden (können) und andernfalls (weiter) 

stationär in einer Einrichtung versorgt werden müssten.56 

 

Die mitunter wichtigste Voraussetzung ist der Wunsch des Menschen mit Behinderung 

in eine Gastfamilie aufgenommen zu werden. Demnach muss der/die Klient:in selbst 

eine Einwilligung erteilen, für diese ist die natürliche Einsichts- und Urteilsfähigkeit 3 un-

abhängig von einer ggf. zusätzlich erforderlichen Einwilligung der gesetzlichen Betreu-

ung 3 ausreichend.57  

Die Vorteile für den/die Klienten:in ergeben sich insbesondere aus der Teilnahme am 

>normalen< Leben und der damit verbundenen höheren Lebensqualität. Der/die LB wird 

 
53 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V., S. 1. 
54 Vgl. BWF Info, Für wen kommt das in Frage, online. 
55 Vgl. Zusatzvereinbarung (Anlage 2), S. 2. 
56 Vgl. Zusatzvereinbarung (Anlage 2), S. 2. 
57 Vgl. Richtlinie vom 21.03.07 (Anlage 3), S. 4. 
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in den Alltag der Familie mit kontinuierlicher Beziehung und Betreuung integriert, was 

die Inklusion in die Gesellschaft erleichtert. 58 

 

3.1.2 Aufnehmende Familie 

Den wichtigsten Teil der Leistungserbringung, die alltägliche, aktivierende Förderung 

und Betreuung der Menschen mit Behinderungen, übernehmen die aufnehmenden 

Gastfamilien.59  Der Leistungserbringer verpflichtete sich gem. § 3 Abs. 3 des Rahmen-

vertrages60 i. V. m. § 93 a Abs. 1 S. 2 BSHG die hilfsbedürftige Person im Rahmen der 

abgeschlossenen individuellen Leistungsvereinbarung zu betreuen. Als Gastfamilien 

kommen Familien mit und ohne Kinder, Paare, Lebensgemeinschaften, Alleinerzie-

hende und Einzelpersonen in Frage. Auch Geschwister, Onkel, Tanten und Cousinen 

können gemeinsam eine/n Klienten:in aufnehmen, sofern der Fachdienst deren Eig-

nung festgestellt hat. Verwandte in gerader Linie sind gem. §1601 BGB unterhalts-

pflichtig für den Gast und können somit nicht dessen Gastfamilie sein. 

Im Vordergrund der Eignung steht die Stabilität der Lebensgemeinschaften und die Be-

reitschaft den neuen Mitbewohnenden langfristig in das Familienleben zu integrieren und 

eine Beziehung mit dem/der jeweiligen Klienten:in aufzubauen. Es werden die gegebe-

nen familiären Rahmenbedingungen milieutherapeutisch genutzt.61 Eine Gastfamilie gilt 

als geeignet, wenn die nötige Betreuung gewährleistet ist und geeigneter Wohnraum zur 

Verfügung steht. Außerdem muss eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der 

Gastfamilie und dem Familienpflegeteam gewährleistet sein. Dies wird durch das Fach-

team des Leistungserbringers im Vorhinein geprüft.62 Der begleitende Fachdienst richtet 

sein Augenmerk bei der Entscheidung über die Zuordnung der Gastfamilie u. a. auf fol-

gende Aspekte: 

• kulturelle Identität und persönliche Wertvorstellungen 

• Umgangsformen und Sprache 

• häusliche Rahmenbedingungen 

• Sympathie 

• Gewohnheiten 

• Interessen etc.63 

 

Gemäß der Richtlinie für das Begleitete Wohnen von behinderten Menschen in Familien 

in der Fassung von 21.03.2007, herausgegeben vom LWV Hessen, sollen höchstens 

zwei behinderte Menschen gleichzeitig in einer Gastfamilie betreut werden. Im Einzelfall 

sind abweichende Entscheidungen jedoch zulässig.64 

 
58 Vgl. BWF Info, Die Vorteile für den Klienten, online. 
59 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V., S. 6. 
60 Vgl. Rahmenvertrag nach § 93 d Abs. 2 BSHG/ § 79 Abs. 1 SGB XII (Anlage 6), S. 5. 
61 Vgl. BWF Info, Welche Familien können Klienten aufnehmen?, online. 
62 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V., S. 3. 
63 Vgl. BWF Info, Welche Familien können Klienten aufnehmen?, online. 
64 Vgl. Richtlinie vom 21.03.2007 (Anlage 3), S. 5. 
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Eine fachliche Ausbildung und/oder eine durch Professionalität geprägte Haltung der 

einzelnen Mitglieder der Gastfamilien ist nicht explizit vorausgesetzt und i. d. R. auch 

nicht vorhanden. Es handelt sich zumeist um sog. Laienfamilien.65  

 
Die Betreuung der Gastfamilie richtet sich nach dem Ansatz der personenzentrierten 

Betreuung, d. h. die Person wird im ganzheitlichen Sinne und nicht spezifisch auf ihre 

Behinderung bzw. Defizite betreut. Auch richten sich die zu erbringenden Leistungen 

nach dem Einzelfall, d. h. Dauer und Intensität der Leistungen werden nach dem indivi-

duellen Teilhabebedarf einzelfallbezogen erbracht. Die Feststellung des jeweiligen Be-

darfs erfolgt durch den Leistungserbringer im Rahmen des Gesamtplanverfahrens gem. 

§§ 117 ff. SGB IX. Der Gesamtplan dient gem. § 121 Abs. 2 SGB IX der Steuerung, 

Wirkungskontrolle und Dokumentation des Teilhabeprozesses. Er bedarf der Schriftform 

und soll regelmäßig, spätestens nach zwei Jahren, überprüft und fortgeschrieben wer-

den. Die Inhalte des Gesamtplanes regelt § 19 i. V. m. § 117 Abs. 4 SGB IX. 

 

Die bedarfsorientierte Leistung der Gastfamilie umfasst wesentliche Teile der Hilfen bei 

der individuellen Basisversorgung. Weitere Leistungen beziehen sich sowohl auf die 

Gestaltung der persönlichen Beziehungen, die Kommunikation, die Motivation zur Ar-

beit, die Freizeitgestaltung als auch auf die Hilfen im Umgang mit der Beeinträchtigung 

oder Behinderung.66  

Die expliziten personenbezogenen Leistungen i. S. d. § 76 Abs. 1 SGB XII der Gastfa-

milie sind folgende: 

 

• Unterstützung und Bewältigung bei Alltagsproblemen 

• Betreuung und Integration der LB in das soziale Umfeld (Einbeziehung in Frei-

zeitaktivitäten der Familie) 

• Bereitstellung eines eigenen Zimmers, gemeinschaftlich genutzte Räume67  

• Verpflegung  

• Ermöglichung von Besuchen von Angehörigen, Bekannten und Freunden 

• Sicherstellung der erforderlichen Pflege  

o Beaufsichtigung bei der Einnahme von Medikamenten 

o Wahrnehmung von Arztbesuchen 

• Förderung der individuellen Ressourcen der Klienten:innen 

• Hilfestellung bei den Mitwirkungspflichten nach § 60 ff. BGB 

• Zusammenarbeit und Kooperation mit dem Fachteam und anderen wichtigen 

Anlaufstellen (Ärzt:innen, Sozialamt, gesetzliche Vertreter:innen und Mitarbei-

tende von anderen tagesstrukturierenden Angeboten, etc.)68 

 

 
65 Vgl. BWF Info, Welche Familien können Klienten aufnehmen?, online. 
66 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V., S. 6. 
67 Vgl. Interview 1, Minute 1:12 und Interview 4: Minute 2:45. 
68 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V., S.6. 
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Im Gegenzug für die Erbringung der Betreuungsleistungen erhalten die Gastfamilien ein 

Betreuungsgeld als Pauschale (siehe Punkt 3.2.3). Den Gastfamilien stehen im Kalen-

derjahr 21 Urlaubstage bei fortlaufender Zahlung des Betreuungsgeldes zu.69 Vor Ur-

laubsantritt ist dem LWV Hessen der Urlaubszeitraum und eine Familie, die den/die LB 

vertretungsweise für diesen Zeitraum betreut (sog. >Urlaubsfamilie<) mitzuteilen. In Aus-

nahmefällen verbleibt der/die LB mit erhöhter Betreuung durch den Fachdienst auch al-

lein in der Wohnung der Gastfamilie. Die Urlaubsfamilie erhält für den Zeitraum der ver-

tretungsweisen Betreuung ein tägliches >Betreuungsgeld für die Urlaubsfamilie< in Höhe 

von 23,07 ¬.70 

Sollte sich der Urlaub im Kalenderjahr auf mehr als 21 Tage summieren, ist ab dem 22. 

Abwesenheitstag die Kürzung für das Betreuungsgeld der eigentliche Gastfamilie durch 

die Verrechnung mit dem Folgemonat zu veranlassen. 

 

Seit dem 01.01.2017 sind Gastfamilien gem. § 75 Abs. 2 SGB XII i. V. m. § 30 a Abs. 1 

Bundeszentralregistergesetz (BZRG) dazu aufgefordert, in regelmäßigen Abständen 

ein erweitertes Führungszeugnis gegenüber dem Träger der Einrichtung (dem Fach-

dienst des BWF) vorzulegen.71 Die Ausstellung des Führungszeugnisses ist dabei von 

der Gebührenpflicht befreit.72 

 

3.1.3 Leistungsanbieter 

Träger des BWF können Träger von Einrichtungen der stationären Eingliederungshilfe 

oder des Betreuten Wohnens, mit denen der LWV Hessen eine Vereinbarung nach § 75 

Abs. 3 i. V. m. §§ 76 ff SGB XII abgeschlossen hat, sein. Der § 1 S.1 dieser Leistungs-

vereinbarung73 regelt Inhalt, Umfang und Qualität der von den Leistungsanbietern zu 

erbringende Leistung des BW und kann gem. § 1 S. 2 auf den Rahmenvertrag nach  

§ 93 d Abs. 2 BSHG / § 79 Abs. 1 SGB XII (Anlage 6) sowie auf die Zusatzvereinbarung 

zum Rahmenvertrag für das Betreute Wohnen für Menschen mit Behinderungen in Fa-

milien (Anlage 2) analog angewandt werden.  

 

Die unmittelbaren Leistungen für die LB werden durch ein geeignetes Fachpersonal 

(Fachteam) des jeweiligen Leistungserbringers erbracht. Fachpersonal in diesem Sinne 

sind Sozialarbeiter:innen, Sozialpädagogen und -pädagoginnen und andere geeignete 

psychosoziale, pädagogische und medizinische Fachkräfte (z. B. Dipl.-Psychologen und 

Psychologinnen, Dipl.-Reha-Pädagogen und -pädagoginnen, Ergotherapeut:innen, 

(Fach-)Gesundheits- und Krankenpfleger:innen, Heilpädagogen und -pädagoginnen, 

Heilerziehungspfleger:innen und Berufe mit gleichwertigen Abschlüssen.74  

 
69 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V., S.9. 
70 Vgl. Übersicht der Finanzierung / aktuelle Beträge (Anlage 7). 
71 Vgl. Betreuungsvertrag (Anlage 1), S. 5. 
72 Vgl. Schreiben vom Bundesamt für Justiz vom 05.03.2018 (Anlage 8). 
73 Vgl. Leistungs- und Prüfungsvereinbarung nach § 75 Abs. 3 SGB XII i.V.m. §§ 76 ff. SGB XII (Anlage 9). 
74 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V., S. 8. 
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Die Aufgabe des Leistungserbringers ist die professionelle Beratung und Assistenz so-

wie die Unterstützung der LB bei der Verwirklichung ihrer bestmöglichen Wohn- und Le-

bensperspektive. Dabei hat sich das Fachteam bei der Leistungserbringung an folgen-

den Grundsätzen zu orientieren: 

1. Personenzentrierung 

2. Ressourcenorientierung 

3. Lösungsorientierung 

4. Bedarfsorientierung 

5. Lebenszielorientierung 

6. Wertschätzung 

7. Lebensraumorientierung (Sozialraum)75 

 

Die Leistungen, die vom Fachteam gegenüber den LB erbracht werden, werden einzel-

fallbezogen und bedarfsgerecht zusammengestellt. Die wichtigste Aufgabe ist die be-

darfsgerechte Gestaltung der individuell anerkannten Hilfeleistung, die auf Grundlage 

des Gesamtplans des Kostenträgers und dem individuellen Hilfeplan, dem sog. perso-

nenzentrierten integrierten Teilhabeplans (PiT) des Leistungserbringers erfolgt. Die Leis-

tungserbringung umfasst dabei die folgenden Aspekte:76 

• Unterstützung bei der Verwirklichung der wunsch- und bedarfsgerechten Wohn- 

und Lebensperspektive der LB 

• Mitwirkung am Gesamtplan gem. §§ 117 ff. SGB IX 

• Hausbesuche bei den LB bzw. Gespräche an anderen Orten 

• Sicherstellung einer adäquaten Betreuung 

• Beratung, Motivierung, Hilfestellungen in den Lebensbereichen: 

o Kommunikation, Orientierung und Mobilität 

o emotionale und psychische Entwicklung sowie psychosoziale Beratung 

o Arbeit/Tagesstruktur 

o Gestaltung sozialer Beziehungen (Teilnahme am kulturellen und gesell-

schaftlichen Leben; Freizeitgestaltung) 

• Gesundheitsförderung und -erhaltung / Care Management (Assessment als eine 

nutzerorientierte Abschätzung des Hilfebedarfs, Zusammenstellung des Pflege-

paketes sowie die Implementierung und Kontrolle (Monitoring) des Pflegeprozes-

ses77) 

• Krisenintervention, erste/r Ansprechpartner:in in Krisensituationen 

• Fallbesprechungen und -konferenzen zur Überprüfung der Ziele 

• Mitwirkung bei der Teilhabeplanung (inkl. Teilhabeplankonferenzen) 

• einzelfallbezogene Dokumentation78 

• Abrechnung gegenüber dem Leistungsträger bzw. den LB79 

 
75 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V., S. 2. 
76 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V., S. 4 f. 
77 Vgl. Göpfert-Divivier/ Robitzsch/ Schweikart, S. 80. 
78 siehe Betreuungsnachweis (Anlage 10). 
79 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V., S. 4 f. 
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Der/die Klient:in und die Gastfamilie werden auch nach der Vermittlung nicht allein ge-

lassen, nicht nur für den/die Klient:in stellt das Fachteam eine erste Anlaufstelle dar, 

auch die Gastfamilie kann sich beim jeweiligen Fachteam Unterstützung und Beratung 

einholen. Der Leistungserbringer unterstützt dabei die aufnehmende Familie in Fragen 

des Tagesablaufes, des Zusammenlebens als Familie und des Umgangs mit den Klien-

ten:innen. Das wichtigste Instrument ist dabei die Vermittlung und Aneignung von Fach-

wissen über die individuelle Beeinträchtigung der LB und der Methoden zur Begleitung 

und Behandlung. 

 

Das Ziel dieser Leistungserbringung des Fachteams ist es, das Betreuungsverhältnis 

zwischen Klienten:innen und Gastfamilie, aber auch zwischen Klienten:innen und Fach-

team und zwischen Gastfamilie und Fachteam zu stabilisieren und die Entwicklung der 

jeweiligen Personen zu fördern. 

Das Fachteam hat die Aufgabe die Einhaltung der fachlichen Standards zu überprüfen.80 

Daraus entwickelt das Fachteam schließlich zusätzliche konkrete Entlastungsmöglich-

keiten bzw. Unterstützungsleistungen für die Gastfamilien und die Klienten:innen. Des 

Weiteren erbringt der Fachdienst Hilfestellungen bei rechtlichem und administrativem 

Handlungsbedarf und zeigt den Pflegefamilien Möglichkeiten zur Krisenprophylaxe und 

-bewältigung auf.  

 

Neben den Leistungen, die die Klienten:innen und Familien betreffen, gehören zu den 

weiteren Aufgaben des Fachteams die fachliche Leitung und Betriebsführung (Teambe-

sprechungen, kollegialer Fachaustausch, Supervision), die regelmäßige Prüfung und 

Fortschreibung der Konzeption, Verwaltungsaufgaben - insbesondere Aufgaben der 

Personalentwicklung und -führung und Fort- und Weiterbildung. Die Gremien- und Netz-

werkarbeit auf regionaler, überregionaler und Bundesebene ist, ebenfalls wie die allge-

meinen Dokumentationen und statistische Erhebungen, ein wichtiger Bestandteil des 

Aufgabenspektrums. 81 

 

Im Fortlauf dieser Thesis wird ausschließlich der Leistungsanbieter Vitos Haina, bzw. 

Vitos Familienwohnen Bad Emstal berücksichtigt.  

 

3.1.4 Prüfung der Qualität und Wirtschaftlichkeit  

Das BWF ist Bestandteil eines Hilfesystems für Menschen mit Behinderungen, dessen 

Leistungserbringer und -träger miteinander kooperieren. Wert gelegt wird dabei insbe-

sondere auf die Prüfung der Qualität des Leistungserbringers und der Wirtschaftlichkeit 

in Bezug auf das Verhältnis der Vergütung zur vereinbarten Leistung. 

 

 
80 Vgl. BWF Info, Wir betreuen Klient und Familie, online. 
81 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V., S. 7 f. 
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Nach § 5 des Rahmenvertrages82 >müssen die vereinbarten Leistungen ausreichend, 

zweckmäßig und wirtschaftlich sein und dürfen das Maß der Notwendigkeit nicht über-

schreiten.< Diese Leistungsgrundsätze müssen beim individuellen Leistungsangebot, 

welches nach Art, Inhalt, Umfang und Qualität ausgerichtet ist, erfüllt sein. Als ausrei-

chend eingestuft wird der Umfang der Leistungen dann, wenn der sozialhilferechtliche 

Bedarf des/der LB durch die jeweilige Maßnahme, hier das BWF, gedeckt werden kann. 

Die Zweckmäßigkeit ist gegeben, sobald die Leistungen geeignet sind, die konkreten 

Aufgaben und Ziele im Rahmen der Sozialhilfe zu erfüllen. Hier sind insbesondere die 

aktuellen wissenschaftlichen und fachlichen Erkenntnisse zu berücksichtigen. Wenn nur 

diese 3 und keine andere vergleichbare quantitative und qualitative  3  Leistung zur Ver-

fügung steht, die die Aufgaben und Ziele erfüllen kann, ist die Notwendigkeit der Leistung 

gegeben. Die Wirtschaftlichkeit der ausreichend, zweckmäßig und notwendigen Leistun-

gen ist dann erfüllt, wenn eine bedarfsgerechte Hilfeleistung in der vereinbarten Qualität 

bei sparsamer und wirtschaftlicher Betriebsführung erbracht werden kann.83  

Gegliedert wird die Qualität der Leistung in Struktur-, Prozess und Ergebnisqualität. Da-

bei beschreibt die Strukturqualität die Qualität der Rahmenbedingungen, die notwendig 

sind, um die vereinbarte Leistung erbringen zu können. Dazu gehören u. a. die Inhalte 

der Konzeption und die Darstellung des Leistungsangebotes, die fachlich qualifizierte 

Ausbildung der Mitarbeitenden sowie die räumliche und sachliche Ausstattung. Eine 

überregionale Vernetzung bspw. im Fachausschuss BWF der DGSP ist ebenfalls Teil 

der Strukturqualität. Die Prozessqualität spiegelt sich im geregelten Verfahren der Leis-

tungserbringung wider und kann anhand folgender Parameter beurteilt werden:84 

 

• bedarfsorientierte Hilfeleistung und deren kontinuierliche Weiterentwicklung, ein-

schließlich Dokumentation 

• Einbeziehung von Betroffenen, Angehörigen und gesetzlichen Vertreter:innen 

• Personalsteuerung 

• fachübergreifende Teamarbeit 

• Vernetzung der Angebote im Rahmen des Gesamtplans nach § 117 SGB IX 

 

Die Ergebnisqualität beschreibt den Zielerreichungsgrad der Leistungserbringung und 

ist ein Vergleich zwischen angestrebtem Ziel und tatsächlich erreichtem Zustand. Hierbei 

ist die Zufriedenheit des/der LB der ausschlaggebender Indikator.85 

Die jeweiligen Ergebnisse des Hilfeprozesses sind regelmäßig zu überprüfen und in der 

Prozessdokumentation festzuhalten.86 Der Träger kann diese Qualitäts- und Wirtschaft-

lichkeitsprüfung selbst durchführen oder fachlich geeignete Dritte beauftragen. 

Das Prüfungsverfahren, die Prüfungsergebnisse und die Kosten der Prüfung werden 

nach den §§ 20 bis 22 des Rahmenvertrages nach § 93 d Abs. 2 BSHG/ § 79 Abs. 1 

 
82 Vgl. Rahmenvertrag nach § 93 d Abs. 2 BSHG/ § 79 Abs. 1 SGB XII (Anlage 6), S. 5. 
83 Vgl. Rahmenvertrag nach § 93 d Abs. 2 BSHG/ § 79 Abs. 1 SGB XII (Anlage 6), S. 5. 
84 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V., S. 10. 
85 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V., S. 11. 
86 Vgl. Rahmenvertrag nach § 93 d Abs. 2 BSHG/ § 79 Abs. 1 SGB XII (Anlage 6), S. 7. 
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SGB XII geregelt. Bei der Prüfung der Qualität und Wirtschaftlichkeit ist der Betreuungs-

nachweis (Anlage 10) mit vorzulegen. 

 

3.1.5 Leistungsträger 

Der LWV Hessen als Kostenträger entscheidet endgültig über die Leistungsaufnahme, 

nachdem alle Beteiligten mit in den Entscheidungsprozess einbezogen wurden. Er ist für 

alle in Nordhessen liegenden Leistungsanbieter, also auch der Vitos Klinik Haina, zu-

ständiger Leistungsträger. Der LWV Hessen wurde am 07.05.1953 durch das >Gesetz 

über die Mittelstufe der Verwaltung und des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen< 3 

heute >Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen< 3 gegründet.87 

 

Als Zusammenschluss der Landkreise und kreisfreien Städte Hessens mit Hauptsitz in 

Kassel und Regionalverwaltungen in Darmstadt und Wiesbaden, ist der LWV Hessen 

als Kommunalverband höherer Ordnung überörtlicher Träger sozialer Aufgaben für be-

hinderte, psychisch kranke sowie sozial benachteiligte Menschen.88 

Die ca. 1.400 Mitarbeitenden89 unterstützen sie im Alltag und im Beruf und gewähren 

finanzielle Hilfen.90 Die Mitarbeitenden des Dezernats 200/Leistungen SGB beschäftigen 

sich mit der Gewährung von Leistungen für Menschen mit Behinderungen, u. a. mit der 

Leistungsform BWF.  

 

Vor Leistungsbeginn wird ein Betreuungsvertrag auf der Basis des Mustervertrages des 

LWV Hessen (Anlage 1) in der jeweiligen geltenden Fassung geschlossen. Der Betreu-

ungsvertrag wird auf Grundlage des Hessischen Rahmenvertrages nach § 131 SGB IX 

und der als Anlage 4 aufgeführten >Rahmenkonzeption für das Begleitete Wohnen von 

Menschen mit Behinderungen in Familien< gemäß dem Beschluss des Verwaltungsaus-

schusses des LWV Hessen vom 20.02.2014 sowie der >Zusatzvereinbarung Begleitetes 

Wohnen für Menschen mit Behinderungen in Familien zum Rahmenvertrag nach § 93 d 

BSHG / § 79 Abs. 1 SGB XII für ambulante Einrichtungen< geschlossen. Die Vertrags-

partner sind zum einen die leistungsberechtigte Person, welche gegebenenfalls durch 

ein/e rechtliche/n Betreuer:in vertreten wird, die aufnehmende Gastfamilie und der Trä-

ger des Begleiteten Wohnens von Menschen mit Behinderungen in Familien (Fach-

dienst).91   

Das Betreuungsverhältnis kann von jedem Vertragspartner bis zum 3. Werktag eines 

Monats zum Ablauf desselben Monats durch eine Erklärung gegenüber den anderen 

Vertragspartnern gekündigt werde. Die Kündigung bedarf der Schriftform.92 Bei 

 
87 Vgl. LWV & Politik, Der LWV Hessen im Überblick, online. 
88 Vgl. Hauptsatzung des LWV Hessen, §1. 
89 Ermittelt über den Geschäftsverteilungsplan. 
90 Vgl. LWV & Politik, Der LWV Hessen im Überblick, online. 
91 Vgl. Betreuungsvertrag (Anlage 1), S. 2. 
92 Vgl. Betreuungsvertrag (Anlage 1), S. 11. 
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Vorliegen eines wichtigen Grundes kann das Betreuungsverhältnis auch ohne Einhal-

tung der Kündigungsfrist gekündigt werden. Wichtige Gründe sind u. a.: 

• keine Gewährleistung einer vertrauensvollen Arbeit 

• absehbar, dass das Betreuungsverhältnisses nicht fortgesetzt wird 

• Aufrechterhaltung des Betreuungsverhältnisses ist den Vertragspartnern unzu-

mutbar 

• Änderung der Leistung der LB (Wechsel ins BW o. Ä.) 

• Verletzung der vertraglichen Verpflichtung (insbesondere, wenn eine Betreuung 

nach §§ 1896 ff. BGB für den/die LB übernommen wird) 

• Eintrag im erweiterten Führungszeugnis gem. § 30 a Abs. 1 BZRG 

 

Der LWV Hessen führt gemeinsam mit dem/der LB, einer Person seines Vertrauens und 

dem im Einzelfall Beteiligten, insbesondere den behandelnden Ärzten und Ärztinnen und 

dem Gesundheitsamt, das Antragsverfahren nach dem Gesamtplanverfahren gem.  

§§ 117 ff. SGB IX durch. Die Erhebung des individuellen Teilhabeplans i. S. d. § 5 der 

Zusatzvereinbarung >Begleitetes Wohnen für Menschen mit Behinderungen in Familien< 

erfolgt durch ein Verfahren zur Teilhabeplanung. Durch die Umsetzung des BTHG wird 

der individuelle Teilhabebedarf anhand des PiT erhoben. Zuvor wurde für die Erhebung 

ein anderes Bedarfsermittlungsinstrument genutzt, bspw. der Integrierten Behandlungs- 

und Rehabilitationsplan (IBRP) der Aktion Psychisch Kranke e.V., der Integrierten Hilfe-

plan (IHP) oder der Integrierten Teilhabeplan (ITP) des LWV Hessen.  

 

Für eine Kostenzusage bei Neuanträgen werden neben dem Eingliederungshilfeantrag 

(inkl. aller Einkommens- und Vermögensnachweise) auch fachärztliche Unterlagen, der 

Betreuungsvertrag zwischen dem/der LB, der Gastfamilie und dem Leistungserbringer 

(nicht dem LWV, siehe Anlage 1), eine Aufnahmemitteilung sowie der PiT, welcher  

i. d. R. vom Regionalteam Teilhabeplanung zu erstellen ist, benötigt. 

 

Sobald die Aufnahme erfolgt ist und dem LWV mitgeteilt wurde, sollten die Leistungs-

sätze >Betreuungsgeld für die Gastfamilie< und >Entgelt Fachdienst< freigegeben und die 

Kostenzusage erstellt werden. Hierbei ist zwingend zu beachten, dass die Leistungs-

sätze für die Gastfamilie zum 15. eines Monats direkt an diese überwiesen werden und 

nicht über die Rechenstelle abgerechnet werden. Das Entgelt für den Fachdienst wird 

über die Rechenstelle des LWV abgewickelt und richtet sich nach dem Vergütungstarif 

der Hessischen Vertragskommission.93 

 

Ein Antrag auf Erstattung der Kosten während des Probewohnens in einer Gastfamilie 

wird nicht genehmigt. Es wird davon ausgegangen, dass sich das Probewohnen auf le-

diglich wenige Tage, zumeist das Wochenende, beschränkt. Auch eine verlängerte Pro-

bezeit löst keinen Anspruch auf Leistungen des LWV zur Abgeltung erhöhter Aufwen-

dungen in der Familie aus. Eine >Anlauffinanzierung< ist auch für Familien im >Bewer-

bungsverfahren< ausgeschlossen. 

 
93 Vgl. Übersicht der Finanzierung / aktuelle Beträge (Anlage 7). 
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Der LWV Hessen hat die Regelungen der §§ 1896 ff. BGB in der Rahmenkonzeption 

verankert, um einen Interessenswiderstreit insbesondere für die Bereiche Vermögens-

sorge und Aufenthaltsbestimmungsrecht zwischen der Gastfamilie und der gesetzlichen 

Betreuung auszuschließen. Juristisch wird diese Regelung durch den Fachbereich 

>Grundsatz und Steuerung< des LWV Hessen als ein >Erstrechtschluss< eingeordnet, da 

diese Reglung als Weiterentwicklung der im § 1897 Abs. 3 BGB verankerten Bestim-

mung gesehen wird. Da das BWF noch nicht gesetzlich geregelt ist, wird § 1897 Abs. 3 

BGB analog angewandt. Die Vergütung des gesetzlichen Betreuenden richtet sich nach 

den Sätzen für ambulant betreute behinderte Menschen. 

 

Die leistungsberechtigte Person ist im Rahmen der Haftpflichtversicherung der Vitos 

Haina gGmbH mitversichert. Die Verpflichtung der leistungsberechtigten Person nach 

Abschnitt III, Ziffer 6 des Betreuungsvertrages eine Haftpflichtversicherung abzuschlie-

ßen, ist demnach erfüllt.94 

 

3.2 Leistungsvoraussetzungen 

3.2.1 Rechts- und Anspruchsgrundlagen 

Das BWF ist gem. § 80 i. V. m. § 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX eine Leistung der Eingliede-

rungshilfe für behinderte Menschen und gehört dementsprechend zu den Leistungen der 

Sozialhilfe. 

 

Ein Anspruch ist dann gegeben, wenn die Vorrausetzungen der Paragrafen 19 Abs. 3  

i. V. m. § 8 Nr. 4 SGB XII i. V. m. §§ 53 ff. SGB XII 3 alte Fassung vorliegen. Die Sozial-

hilfe umfasst dementsprechend die Leistungen der Hilfe zur Pflege (§ 8 Nr. 4 SGB XII). 

Leistungsberechtigt sind diejenigen Personen, die gem. § 19 Abs. 3 i. V. m. § 61 SGB 

XII pflegebedürftig im Sinne des § 61 a SGB XII sind und das die Aufbringung der benö-

tigten Mittel für die Hilfe zur Pflege aus dem Einkommen und Vermögen des LB und/oder 

des nicht getrenntlebenden Ehegatten oder Lebenspartnern nicht zuzumuten ist. Pfle-

gebedürftig sind gem. § 61a SGB XII Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträch-

tigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb die Hilfe an-

derer bedürfen. Darunter fallen u. a. körperliche, kognitive oder psychische Beeinträch-

tigungen. Für die Gewährung der Leistung der Hilfe zur Pflege ist ein Begutachtungsver-

fahren der antragstellenden Person nötig, um die Schwere der Beeinträchtigungen und 

somit den Pflegegrad nach § 61 b SGB XII zu bestimmen.  

 

§ 4 SGB IX regelt im Allgemeinen die Leistungen zur Teilhabe. Diese umfassen die not-

wendigen Sozialleistungen, um unabhängig von der Ursache der Behinderung, die Be-

hinderung (S. 1) und die Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit 

 
94 Vgl. Betreuungsvertrag (Anlage 1), S. 10. 
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zu mindern (S. 2), die Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend den Neigungen und Fä-

higkeiten dauerhaft zu sichern (S. 3) oder die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu 

fördern und die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie eine möglichst selbststän-

dige und selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern (S. 4). 

Abs. 3 regelt die Leistungen für Kinder mit Behinderungen oder von Behinderung be-

drohte Kinder und Abs. 4 die Leistungen für Mütter und Väter mit Behinderungen. 

 

Ferner regelt § 113 SGB IX i. V. m. § 76 ff. die Leistungen zur Sozialen Teilhabe. Diese 

werden erbracht, um den LB eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemein-

schaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, soweit sie nicht nach den Kapiteln 3 bis 5 

erbracht werden. Hierzu gehört die Befähigung und Unterstützung der LB zu einer mög-

lichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohn-

raum sowie in ihrem Sozialraum, insbesondere die Unterstützung für Leistungen zur Be-

treuung in einer Pflegefamilie nach § 113 Abs. 2 Nr. 4 und § 76 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX. Die 

Leistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 4 bestimmen sich nach § 80 SGB IX. 

 

Gem. § 80 SGB IX werden die Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie erbracht, 

um den LB die Betreuung in einer anderen Familie als der Herkunftsfamilie durch eine 

geeignete Pflegeperson zu ermöglichen. Diese Vorschrift übernimmt die wesentlichen 

Punkte des § 54 Abs. 3 SGB XII mit dem Unterschied, dass § 80 SGB IX nicht nur für 

Kinder und Jugendliche, sondern auch für volljährige Personen gilt.95 Da die Leistungen 

zur Betreuung in einer Pflegefamilie im Rahmen des offenen Leistungskataloges des  

§ 54 Abs. 3 SGB XII auch zuvor schon volljährige LB mit einbezogen hat, wird die expli-

zite Nennung der Volljährigen im § 80 SGB IX als Rechtsklarstellung und nicht als Leis-

tungsausweitung deklariert.96 

Bei minderjährigen LB bedarf die Pflegeperson der Erlaubnis zur Vollzeitpflege nach  

§ 44 SGB VIII. Diese Regelung zur Sicherstellung der Qualität der Pflegeperson gilt bei 

volljährigen LB nach § 44 SGB VIII entsprechend.  

Die bisherige Formulierung aus § 54 Abs. 3 SGB XII einer Versorgung >über Tag und 

Nacht< ist in § 80 SGB IX nicht ausdrücklich benannt. Aus dem Gesetz lässt sich keine 

explizite Begründung erkennen, jedoch ist diese Erfordernis der Tag- und Nachtversor-

gung aus dem Verweis auf § 44 SGB VIII herzuleiten.  

 

Die Leistungen der Eingliederungshilfe müssen nach der Besonderheit des Einzelfalles 

(§ 104 SGB IX) geleistet werden. Erst nach Prüfung der Art des Bedarfes, den persönli-

chen Verhältnissen, dem Sozialraum und den eigenen Kräften und Mitteln kann eine 

entsprechende Leistung gewährt werden. 

 

Anhand folgender Grafik kann die Rechtsbeziehung der einzelnen Akteure im BWF be-

schrieben werden.97 Der Leistungsträger (LWV Hessen) steht dabei unmittelbar gem.  

 
95 Vgl. Amtliche Begründung zu § 80, BT-Drs 18/9522 S. 264. 
96 Vgl. Amtliche Begründung zu § 80, BT-Drs 18/9522 S. 264. 
97 eigene Darstellung. 
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§ 80 SGB IX in einer Beziehung zu den Klienten:innen und gem. § 75 SGB XII zum 

Leistungsanbieter (Vitos Haina). Zu der Gastfamilie hat der LWV Hessen nur eine mit-

telbare Rechtsbeziehung über den BWF-Vertrag. 

 

 

Abbildung 5 Rechtsbeziehung im BWF 

 

3.2.2 Zuständigkeit 

Die sachliche Zuständigkeit für die betreute Wohnmöglichkeit innerhalb einer Familie 

ergibt sich aus § 97 Abs. 2 und 3 Nr. 1 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 des Hessischen 

Ausführungsgesetzes zum SGB XII (HAG/SGB XII). Um den Grundsatz der >einheitli-

chen sachlichen Zuständigkeit< gem. § 97 Abs. 2 S. 2 SGB XII zu berücksichtigen, er-

bringt der LWV Hessen auch die Leistungen nach Kapitel 3 (Hilfe zum Lebensunterhalt) 

und Kapitel 4 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung).98 

 

Erbracht werden die Leistungen des BWF als eine Form der Betreuung in einer Pflege-

familie gem. § 113 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 80 SGB IX für Menschen mit Behinderungen  

(§ 2 SGB IX), die nicht mehr der Schulpflicht unterliegen.99 Leistungen für Kinder und 

Jugendliche mit Behinderungen in einer Pflegefamilie stellen bis zum Ende der Schul-

ausbildung an einer allgemeinen Schule oder einer Förderschule, längstens bis zu 

 
98 Vgl. Zusatzvereinbarung (Anlage 2), S. 1. 
99 Vgl. Rahmenkonzeption (Anlage 4), S. 4. 
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Klient

Gastfamilie

BWF-Vertrag 

BWF-Vertrag 
BWF-Vertrag 

§ 75 SGB XII 
§ 80 SGB IX 
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Beendigung der Sekundarstufe II, eine eigene Leistung dar und werden dementspre-

chend nicht vom LWV Hessen erbracht. Erst nach Beendigung des Schulverhältnisses 

wechselt die Zuständigkeit in die Hände des LWV Hessen.100 

Auch für Erwachsene, die erstmalig nach Erreichen der Regelaltersgrenze Leistungen 

des Betreuten Wohnens in einer Pflegefamilie beantragen, ist der LWV nicht die sachlich 

zuständige Behörde. LB, die unter die beiden oben genannten Punkte fallen, müssen 

bei dem des LB zuständigen Sozialamt einen entsprechenden Antrag stellen. In der 

Stadt und dem  Landkreis Kassel ist das zuständige Sozialamt das Sozialamt Kassel. 

Für LB, die die Regelaltersgrenze erreicht haben, jedoch schon zuvor Eingliederungshil-

feleistungen vom LWV Hessen erhalten haben, gilt diese Vorschrift nicht. In diesen Fäl-

len bleibt der LWV Hessen weiterhin sachlich zuständig. 

 

Die örtliche Zuständigkeit des LWV Hessen regelt § 98 Abs. 1 S. 1 SGB XII, wonach 

derjenige Träger zuständig ist, in dessen Bereich sich die LB sich tatsächlich aufhalten. 

 

3.2.3 Finanzierungsformen  

Die leistungsberechtigte Person ist verpflichtet, aus ihrem Einkommen (z. B. Rente, Ar-

beitslosengeld, Arbeitslohn, Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung nach SGB XII) 

und Vermögen die Leistungen zur Sicherstellung ihres Lebensunterhaltes einschließlich 

der Unterkunft, das Betreuungsgeld für die aufnehmende Familie sowie die Vergütung 

des Fachdienstes jeweils in Höhe der aktuell durch den LWV Hessen festgesetzten Be-

träge zu finanzieren. Sollte die leistungsberechtigte Person nicht in der Lage sein aus 

eigenen Mitteln die o. g. Leistungen zu finanzieren, ist sie verpflichtet, sowohl einen An-

trag auf existenzsichernde Leistungen nach dem SGB XII beim örtlichen zuständigen 

Sozialhilfeträger als auch einen Antrag auf Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 

SGB IX beim LWV Hessen zu stellen. Bei erwerbsfähigen LB ist zusätzlich ein Antrag 

auf Arbeitslosengeld II beim zuständigen Jobcenter zu stellen.101 Diese verpflichtende 

Antragsstellung kann durch auch die gesetzliche Betreuung erfolgen, wenn vorhanden. 

 

Aufgrund der föderalen Strukturen der Bundesrepublik Deutschland (BRD) ist die Finan-

zierung des BWF in den einzelnen Bundesländern 3 und auch in den einzelnen Land-

kreisen und Bezirken 3 unterschiedlich geregelt. Es gilt grundsätzlich überall: die Fami-

lien erhalten für die Betreuung des/der Klienten:in ein monatliches Betreuungsgeld (je 

nach Bundesland und Region ca. 360 - 720 ¬) und der Fachdienst eine Ausgleichszah-

lung in Form einer Vergütung.102 In Hessen erhalten die Familien ein monatliches Be-

treuungsgeld in Höhe von zurzeit 702,01 ¬ (Stand: 01.01.2022)103, welches vom LWV 

Hessen direkt auf das der Familie angegebene Konto überwiesen wird. Die Anpassung 

des Betreuungsgeldes erfolgt entsprechend den Beschlüssen der Vertragskommission 

 
100 Vgl. Rahmenkonzeption (Anlage 4), S. 4. 
101 Vgl. Betreuungsvertrag (Anlage 1), S. 6. 
102 Vgl. BWF Info, Vergütung/Kosten, online. 
103 Vgl. Übersicht der Finanzierung / aktuelle Beträge (Anlage 7). 
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für den Bereich BW. Kürzungen des Betreuungsgeldes aus z. B. dem Anlass eines Be-

suches in einer tagesstrukturierenden Maßnahme werden nicht vorgenommen.104  

 

Das Betreuungsgeld ist eine zweckbestimmte Leistung und zählt somit nicht als Einkom-

men im Sinne des SGB II.105 Es ist im Rahmen des § 3 Nr. 10 Einkommensteuergesetz 

(EStG) steuerfrei. Das am 24.12.2008 in Kraft getretene Jahressteuergesetz 106 hat eine 

Regelung aufgenommen, wonach >alle Einnahmen einer Gastfamilie für die Aufnahme 

eines behinderten oder von Behinderung bedrohten Menschen nach § 2 Abs. 1 SGB IX 

steuerfrei gestellt werden<. Der § 3 Nr. 10 EStG umfasst alle Leistungen zur Pflege, Be-

treuung, Unterbringung und Verpflegung des behinderten Menschen, unabhängig da-

von, ob die Leistungen vom LWV als Sozialhilfeträger oder seitens des behinderten Men-

schen selbst an die Gastfamilie gezahlt werden. Die Steuerfreiheit für Einnahmen im 

Sinne des Satzes 1, die nicht auf Leistungen eines Leistungsträgers nach dem SGB 

beruhen (sog. Selbstzahler:innen), ist auf die Höhe der Leistungen nach dem SGB XII 

beschränkt. D. h., wenn mit Selbstzahlern:innen höhere Kostensätze vereinbart werden 

(bspw. aufgrund eines höheren Kostensatzes der Familie), sind diese höheren Einnah-

men, soweit sie die Leistungen des SGB XII übersteigen, zu versteuern. Es besteht aber 

die Möglichkeit für die Gastfamilie in diesem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammen-

hang stehende Ausgaben für den übersteigenden Teil als Betriebsausgaben geltend zu 

machen, um der Besteuerung zu entgehen. Insofern wurde hier eine Ausnahme von  

§ 3 c EStG festgeschrieben, welcher den Grundsatz, dass ein Abzug von Betriebsaus-

gaben nicht möglich ist, wenn diese in unmittelbarem Zusammenhang mit steuerfreien 

Einnahmen stehen, beinhaltet.107 

Aus der Begründung zu den Änderungen im Jahressteuergesetz 2009 ist weiterhin zu 

entnehmen, dass Einnahmen für Pflegeleistungen an Selbstzahler:innen, die auf Leis-

tungen der sozialen Pflegeversicherung beruhen (bspw. Pflegestufe 2 oder 3), nicht zu 

diesen höheren Einnahmen bei den Gastfamilien führen, da diese Leistungen des SGB 

XI bereits durch § 3 Nr. 10 S.1 EStG steuerbefreit sind.108 

 

Bei einer vorübergehenden Abwesenheit des/der Klienten:in , z. B. während eines Kran-

kenhausaufenthaltes und/oder anderweitigen Gründen wird die Betreuungspauschale 

ebenfalls fortgezahlt. 109 Es besteht die Möglichkeit, bis zu 160,00 ¬ kalenderjährlich für 

gemeinsame Urlaube der Gastfamilie mit dem/der LB zu beantragen. Die Auszahlung 

erfolgt nach Vorlage entsprechender Nachweise (z. B. Tankquittung, Flugtickets, Hotel-

rechnungen etc.). 

 

 
104 Vgl. Rahmenkonzeption (Anlage 4), S. 8. 
105 Vgl. Schreiben des BMAS vom 04.07.2011 -llc3-29023/7 . 
106 Vgl. BGBl. I 63, S. 2794. 
107 Vgl. Jahressteuergesetz 2009 i. V. m. Änderung des Einkommenssteuergesetz. 
108 Vgl. internes Schreiben vom 15.01.2009; Begleitetes Wohnen von behinderten Menschen in Familien, 

Einkommenssteuerrechtliche Behandlung der Leistungen (Anlage 11). 
109 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V., S. 9. 
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Weiterhin kann ein zusätzliches Betreuungsgeld für die aufnehmende Familie gewährt 

werden, wenn ein Anspruch gegeben ist. Anspruch auf das zusätzliche Betreuungsgeld 

haben Familien, die einen Menschen mit Behinderung aufgenommen haben, welcher 

keinen Anspruch auf Zahlung einer Pflegesachleistung oder eines Pflegegeldes nach  

§§ 36 ff. SGB XI hat. Bekommt der/die LB jedoch Leistungen von der Pflegeversiche-

rung, wird eine verminderte Betreuungsvergütung bewilligt. 

 

Bei Beendigung der Eingliederungsmaßnahme und Entlassung aus der Gastfamilie in-

nerhalb der zweiten Hälfte eines Monats, erhält die Gastfamilie das Betreuungsgeld bis 

Ende des Monats, ansonsten bis zum 15. des Monats. Das Entgelt für den Fachdienst 

wird Tag genau abgerechnet. Die Abrechnung und Zahlungsweise gilt nach § 17 des 

Rahmenvertrages nach § 93 d Abs. 2 BSHG/ §79 Abs. 1 SGB XII für ambulante Ein-

richtungen entsprechend. Der Leistungserbringer informiert unverzüglich den Leis-

tungsträger über die Beendigung der Maßnahme. 

 

Die örtlichen Träger sind für die Sicherung des Lebensunterhaltes, etwaiger Mehrbe-

darfe und der Unterkunftskosten für den Menschen mit Behinderungen zuständig. Im 

Raum Kassel sind das die Sozialämter für die Stadt Kassel oder für den Landkreis 

Kassel.110 Gem. § 113 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 i. V. m. § 77 Abs. 2 SGB IX sind be-

stimmte Kosten der Unterkunft als Leistung der Sozialen Teilhabe im Rahmen der Ein-

gliederungshilfe zu erstatten. Soweit Kosten nach § 77 Abs. 2 SGB IX zu erstatten 

sind, muss der/die LB in Vorleistung treten und erhält die Kosten vom Eingliederungs-

hilfeträger zurück.111  

 

3.2.4 Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen 

Für den Einsatz von Einkommen und Vermögen zur Deckung der Sozialhilfeaufwendun-

gen gelten die Regelungen entsprechend der Leistungsform >Betreutes Wohnen für be-

hinderte Menschen<. Der Beitrag aus dem Einkommen und Vermögen zur Minderung 

der Aufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen 

bestimmt sich nach dem 9. Kapitel des 2. Teils des SGB IX.  

 

Der/die LB ist für den Bezug von Sozialleistungen gesetzlich verpflichtet, dem zuständi-

gen Sozialhilfeträger alle Tatsachen und Umstände anzugeben, aus denen sich die Vo-

raussetzungen für den Hilfebedarf ergeben (§§ 60 ff SGB I i. V. m. § 117 SGB XII). Das 

bedeutet, dass dem Sozialhilfeträger vor der Entscheidung über den Antrag aktuelle 

Nachweise vorzulegen bzw. Angaben zu machen sind, aus denen sich die wirtschaftli-

chen Verhältnisse ergeben. Der Sozialhilfeträger kann einen Sozialhilfeantrag ableh-

nen, sofern die erforderlichen Nachweise nicht oder nicht vollständig vorgelegt wurden 

 
110 Vgl. Rahmenkonzeption, S. 8 (Anlage 4). 
111 Vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe, S. 

2. 
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(§ 66 SGB I). Nach § 60 SGB I sind sämtliche Änderungen der persönlichen und wirt-

schaftlichen Verhältnisse des/der LB sowie alle Tatbestände, die für die Gewährung 

der Leistung erheblich sein können, dem zuständigen Sozialhilfeträger anzuzeigen. 

Dies gilt u. a. für folgende Änderungen bei: 

o Änderung des Einkommens und Überschreitung des Vermögensschonbetrages 

o Beantragung von Höherstufungen 

o Erbfällen 

o Krankenhausaufenthalten 

o Wechsel der Familie/Beendigung der Maßnahme 

o Stellung eines Renten-/Erwerbsminderungsrenten  

 

Der/die LB hat Sozialhilfeleistungen, die aufgrund falscher oder fehlender Angaben zu 

Unrecht gewährt wurden, zu erstatten. Dieses Fehlverhalten kann eine strafrechtliche 

Verfolgung nach sich ziehen (§ 263 Strafgesetzbuch (StGB)). 

 

Die folgende Aufstellung fasst den Einkommenseinsatz der leistungsberechtigten Per-

son zusammen:112  

 

Einkommensart Anrechnung im BWF 

Renten in voller Höhe 

Werkstatt für behinderte Menschen 

(WfbM)-Einkommen (Arbeitsbereich) 

anteilig (§ 82 Abs. 3 S. 2 SGB XII) 

Ausbildungsgeld im Rahmen des Ein-

gangsverfahrens und der Berufsausbil-

dung in der WfbM 

keine Anrechnung 

Übergangs- und Krankengeld im Rahmen 

der WfbM 

anteilig (§ 82 Abs. 3 S. 2 SGB XII) 

Kindergeld in voller Höhe, sofern der/die Klient:in ei-

nen eigenen Kindergeldanspruch hat, 

oder es per Abtretung bezieht 

Bafög in voller Höhe 

Erwerbseinkommen (allg. Arbeitsmarkt), 

Ausbildungsvergütung, Übergangs- und 

Krankengeld 

anteilig (§ 82 Abs. 3 S. 1 SGB XII) 

Unterhalt in voller Höhe 

ALG-I Leistungen (Arbeitslosengeld) in voller Höhe 

ALG-II-Leistungen (Grundsicherung) in voller Höhe 

Abbildung 6 Einkommenseinsatz im BWF 

 

 
112 eigene Darstellung. 
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Zur Bemessung des einzusetzenden Eigenbetrags nach § 92 SGB IX wird zunächst das 

maßgebliche Einkommen nach den Vorgaben des § 135 SGB IX ermittelt. Für die Er-

mittlung des Beitrages nach § 136 SGB IX ist die Summe der Einkünfte des/der LB und 

bei minderjährigen Kindern der von im Haushalt lebenden Eltern des Vorvorjahres nach 

§ 2 Abs. 2 EStG maßgeblich. Bei Rentenbeziehern und -bezieherinnen wird die Brutto-

rente des Vorvorjahres herangezogen.113 Die Bezugsgröße im Sinne des § 18 Abs. 1 

SGB IV i. V. m. § 2 der Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2022 beträgt im 

Jahr 2022 jährlich 39.480,00 ¬ und monatlich 3.290,00 ¬. 

Ein Eigenbeitrag ist nach § 136 SGB IX zu erbringen, wenn es die folgenden Prozents-

ätze nach § 18 SGB IV übersteigt: 

1. 85 % bei einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung oder selbständigen 

Tätigkeit 

- für 2022 sind das pro Jahr 33.580,00 ¬, also pro Monat 2.798,33 ¬ 

2. 75 % bei einer nicht sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 

- für 2022 sind das pro Jahr 29.610,00 ¬, also pro Monat 2.467,50 ¬ 

3. 60 % bei Renteneinkünften 

- für 2022 sind das pro Jahr 23.688,00 ¬, also pro Monat 1.974,00 ¬ 

 

Diese Freibeträge können um weitere Freibeträge von Familienangehörigen nach Abs. 

3 ergänzt werden. Übersteigt das Einkommen die Einkommensgrenze, sind gem. § 137 

SGB IX 2 % des übersteigenden Betrags als monatlicher Kostenbeitrag nach dem sog. 

Netto-Prinzip einzusetzen. 

 

Die aufnehmende Familie hat gem. § 62 i. V. m.  § 32 Abs. 4 Nr. 3  EStG bzw. ggf. 

auch gemäß § 1 i. V. m. § 2 Abs. 2 Nr. 3 Bundeskindergeldgesetz (BKGG) Anspruch 

auf ein monatliches Kindergeld für den volljährig behinderten Menschen. Die Höhe des 

Kindergeldes richtet sich nach § 66 Abs.1 EStG und beträgt seit Januar 2021 219,00 ¬. 

Die allgemeine Altersgrenze, bis zu der Kinder ohne besondere Voraussetzungen zu 

berücksichtigen sind, liegt bei der Vollendung des 18. Lebensjahres (vgl. § 32 Abs. 3 

EStG). Über das 18. Lebensjahr hinaus werden Kinder nur unter den besonderen Vo-

raussetzungen des § 32 Abs. 4 und 5 EStG berücksichtigt. Für Kinder mit Behinde-

rung, die nach § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 EStG berücksichtigt werden, gilt keine Höchst-

altersgrenze, d. h., sie können einen Kindergeldanspruch auslösen, solange noch ein/e 

mögliche/r Kindergeldberechtigte:r vorhanden ist. Die Behinderung muss allerdings vor 

Vollendung des 25. Lebensjahres eingetreten sein. Weitere Besonderheiten bei behin-

derten Menschen regelt die Dienstanweisung zum Kindergeld nach dem Einkommens-

steuergesetz (DA-KG) ab Teil A 19 ff., siehe insbesondere die Übergangsregelung in  

§ 52 Abs. 32 Satz 1 EstG und A 19.1 Abs. 4 der DA-KG. 

Kindergeld ist Einkommen der aufnehmenden Familie und bleibt seitens des LWV bei 

der Berechnung unangetastet. Der Antrag sollte von der Gastfamilie direkt bei der zu-

ständigen Familienkasse gestellt werden. Hierbei ist zu beachten, dass Familienkassen 

den Anspruch in Frage stellen, da sie ein >familienähnliches, auf Dauer angelegtes 

 
113 Vgl. Lerch, S. 142 ff. 
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Band< zwischen dem Menschen mit Behinderung und der Familie verneinen. Gegen 

ablehnende Entscheidungen empfiehlt sich Widerspruch einzulegen. 

 

Zum Vermögen i. S. d. § 139 SGB IX gehört das gesamte verwertbare Vermögen. Hier-

bei wird nur das Vermögen der antragstellenden Person und bei Minderjährigen der im 

Haushalt lebenden Eltern berücksichtigt. Das geschützte Vermögen ist dem bisherigen 

Recht nach § 90 SGB XII zu entnehmen.114 Die Höhe des Schonvermögens in Höhe von 

150 % der jährlichen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB IV bleibt frei. Im Jahr 2022 

liegt das Schonvermögen gem. § 139 S. 2 SGB IX bei 59.220,00 ¬. 

 

4 Rechtliche und pädagogische Sicht von der Gastfamilie 

und dem Leistungsanbieter (Betreuer:in aus dem Fach-

team) 

4.1 Vorgehensweise  

Die Sozialhilfeleistung BWF spaltet sich in die oben dargestellten beteiligten Faktoren: 

Personenkreis, aufnehmende Familie, Leistungsanbieter und -träger. Im Folgenden wer-

den diese Faktoren aus Sicht der aufnehmenden Familie und aus Sicht des Fachdiens-

tes vor dem Hintergrund, ob Inklusion durch und mit Gastfamilien bereits am Ziel oder 

noch in den Anfängen ist, betrachtet. Es wurden zwei Gastfamilien (Frau Söder und Herr 

Freiberg), die im Zuständigkeitsbereich der Vitos begleitende psychiatrische Dienste 

Haina sind, separat interviewt. In der ersten Familie lebt ein Mann mittleren Alters mit 

einer seelischen und psychischen Erkrankung. Herr Freiberg hingegen übernimmt die 

Betreuungsaufgabe für gleich zwei Klienten, ein älterer Herr, der die Regelaltersgrenze 

nach § 41 Abs. 2 SGB XII bereits erreicht hat, und ein Anfang 30-Jähriger. Beide haben 

eine seelisch-psychische Behinderung.  

Im Anschluss wurden die jeweiligen Betreuer:innen (Frau Eichler und Herr Beez) des 

Fachdienstes Begleitetes Wohnen in Familien der Vitos Haina interviewt. 

Anhand eines vorher konzipierten Fragebogens (Anlage 12) konnten zielführend Infor-

mationen zur Beantwortung der Leitfrage gewonnen werden. Beginnend wurden allge-

meine Fragen formuliert, die den theoretischen Teil dieser Ausarbeitung widerspiegeln. 

Im Anschluss wurde die Veränderung des BWF vom Zeitpunkt der Entstehung bis heute 

thematisiert. Dabei wurden Chancen und Probleme, sowie die Zusammenarbeit mit dem 

LWV Hessen als Leistungsträger und der Vitos Haina als Leistungserbringer erörtert. 

Auf Basis dieser Informationen wurden die Interviewten gebeten explizite Verbesse-

rungsvorschläge im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit dem Leistungsträger und Leis-

tungserbringer und den Gastfamilien zu benennen. Im folgenden Kapitel werden die hier-

bei gewonnen Informationen gezielt für die Beantwortung der Leitfrage >Inklusion durch 

 
114 Vgl. Knoche, S. 225 ff. 
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und mit Gastfamilien - Begleitetes Wohnen in Familien schon am Ziel oder in den Anfän-

gen?< verwertet. 

Die Tonaufnahmen inklusive Datenschutzerklärung und Fragebogen liegen dieser Arbeit 

bei.115 

 

4.2 Evaluation der Datenanalyse  

Familien sind ein zentraler Ort informeller Lebenspraxis, sozialer Verantwortlichkeit und 

Vergemeinschaftung ihrer Mitglieder. Sie nutzen eigen entwickelte Strategien für die Be-

darfsbefriedigung und Problemlösungen.116 Es stellt sich nun aber die Frage >Wie und 

wodurch wird die persönliche Entwicklung eines/r Bewohners:in in der Familie in Gang 

gesetzt? Wie wird der Begriff >Inklusion< verwirklicht? Und was unterscheidet eine Gast-

familie von einer Einrichtung?<  

 

>Die Gastfamilie unterscheidet sich von allen anderen psychiatrischen Einheiten 

dadurch, dass sie keine Institution mit entsprechenden formalisierten Regeln ist, son-

dern auch nach Aufnahme eines psychisch Kranken als Familie funktioniert.<117 

 

Als theoretischen Bezugsrahmen wird in der Familienpflege die Sozialisationstheorie 

von Talcott Parsons herangezogen, welche diffuse und spezifische soziale Beziehungen 

erfasst. Das universale Analyseinstrument ist das AGIL-LIGA-Schema von Parsons.  

A steht dabei für die >Adaptive Phase<, da zunächst eine Adaption an die Situation nötig 

ist. Nachdem die instrumentellen Voraussetzungen geschaffen werden, kann das Ziel 

erreicht werden (G: Goal Gratification Phase). Die in diesen beiden Phasen aufgetrete-

nen Gruppenspannungen werden in der >Integrativen Phase< (I) durch Diffusität und Par-

tikularismus ausgeglichen. Dann erst ist das Systemgleichgewicht, welches auf Qualität 

und Neutralität basiert, wieder erreicht (L: Latent Patern Maintenance Phase).118 LIGA 

beschreibt die umgekehrte Phasenfolge und >erwies sich in den allgemeinen Prozessen 

der sozialen Kontrolle und Sozialisation als bemerkenswert angemessen<.119 

Die Theorie kann anhand folgenden Beispiels in Bezug auf einen behinderten Menschen 

angewandt werden: die erste Phase führt zur Errichtung der Gastmutter (oder -vater) 

-Klient Identität, wobei das zu bewältigende Problem darin besteht, das der behinderte 

Mensch zunächst in ein Handlungssystem einzubeziehen ist. Der behinderte Mensch 

wird sich einer Person in der Familie mehr öffnen als den anderen Familienmitgliedern. 

Dies kann entweder die Gastmutter oder der Gastvater sein. Dem besseren Verständnis 

halber wird die o. g. Theorie anhand der Gastmutter-Klient:in-Beziehung erläutert. 

Die Mutter pflegt den/die Klienten:in zunächst wie ein Besitzobjekt (L). Die auf spezifi-

sche Bedürfnisse bezogenen Pflegeakte der Gastmutter werden durch Generalisation 

 
115 Siehe beigelegter Datenträger. 
116 Vgl. Schöneberger/ Stolz, S. 17. 
117 Vgl. Konrad, S. 144. 
118 Vgl. Kunze, S. 57. 
119 Vgl. Kunze, S. 57. 
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zu Symbolen ihrer Einstellung dem/der Klient:in gegenüber, sodass eine diffuse Sozial-

bindung entsteht (I). Durch die angewandten Pflegeformen entstehen Reaktionen der 

Forderung und des Protestes des behinderten Menschen (G), sodass sich ein Orientie-

rungs- oder Erwartungssystem mit bestimmten Standards herausbildet (A).120 Auf dieser 

Stufe ist das Persönlichkeitssystem des behinderten Menschen einer einzigen Rollen-

beziehung (hier die Gastmutter) bestimmt. Auf der nächsten Ebene lernt der/die Klient:in 

über die Äußerungsformen der Forderung und des Protestes die Modalitäten des Ge-

bens und Nehmens, was ein Zuwachs an Autonomie bedeutet.121 

Nach Parsons bezieht der Mensch demnach ein Objekt in seiner Handlungsorientierung 

mit ein, weil es bestimmte Eigenschaften hat (Spezifität). Im Bezug zur Betreuung eines 

behinderten Menschen stellt die Einrichtung den Aspekt der Spezifität dar, da sie be-

stimmte Eigenschaften aufweist, die bei einer Betreuung von Nöten sind (Regeln, Fach-

wissen etc.). Auf der anderen Seite kann der Mensch ein Objekt in seiner Handlungsori-

entierung mit einbeziehen, weil das Element eine Fülle von Eigenschaften aufweist (Dif-

fusität).122  

In solchen diffusen Sozialbeziehung ist der >ganze Mensch< in die Beziehungsdynamik 

involviert, während in spezifischen Sozialbeziehung die Person in erster Linie als Rol-

lenträger handelt und damit prinzipiell austauschbar ist.  

In der modernen Familie existieren mindestens drei diffuse dyadische123 Sozialbeziehun-

gen (Vater-Mutter, Vater-Kind, Mutter-Kind), in denen die Beziehungspartner:innen ei-

nen ungeteilten Anspruch aufeinander haben.124 

Diese Konstellation führt zwangsläufig zu Widersprüchen zwischen den Beziehungsdya-

den und damit zu Auseinandersetzungen innerhalb des familiären Interaktionssystems. 

Durch die Auseinandersetzung der Familienmitglieder im Rahmen dieses besonderen 

Systems vollzieht sich die Sozialisation innerhalb der Familie.  

Wird die Beziehungsdynamik eines behinderten Menschen in erster Linie unter dem As-

pekt der misslungenen Ablösung aus der Herkunftsfamilie betrachtet, in der bereits man-

nigfaltige Sozialisationsdefizite impliziert sind, so kann die Familienpflege strukturell als 

prototypische Einrichtung für Nachreifungsprozesse betrachtet werden.125  

Diese dyadische Dynamik einer Familie stellt somit die entscheidende strukturelle Diffe-

renz zwischen Familienpflege und rollenförmig organisierten psychiatrischen Einrichtun-

gen dar. In diffusen Sozialbeziehungen (Familie) wird der behinderte Mensch als ganze 

Person involviert und hat innerhalb der Familie eine Zweierbeziehung (mit der Gastmut-

ter oder dem -Vater), welche nicht austauschbar ist. Wenn der behinderte Mensch je-

doch in einer Einrichtung lebt, hat er eine solche dyadische Beziehung nicht, da in Ein-

richtungen die Aufgabe der Betreuung an den Träger einer Rolle und nicht an eine 

 
120 Vgl. Kunze, S. 69. 
121 Vgl. Kunze, S. 70. 
122 Vgl. Klipert, S. 8. 
123 Der Begriff Dyade bezeichnet eine intensive Zweierbeziehung, meist eine Zweierbeziehung innerhalb 

einer Familie. 
124 Vgl. Konrad, S. 142. 
125 Vgl. Konrad, S. 145. 
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individuelle Person übertragen wird.126 Anhand der Betreuung durch eine konkrete Per-

son (Gastmutter oder -Vater) kann sich der/die Klient:in an verbindlichen, familiären und 

individuellen Beziehungsstrukturen orientieren.127 >Dann kommt irgendwann eine ge-

wisse Nähe auf, die sich dann in Freundschaft [umwandelt]<, so Herr Freiberg über seine 

Klienten.128 Die Konstanz der Bezugspersonen innerhalb der Familie trägt der inklusiven 

Normalität entwicklungsfördernd bei. 

Somit können bestimmte Aufgaben nur in Familien, also in diffusen Sozialbeziehungen, 

und nicht in Einrichtungen (spezifische Sozialbeziehungen) erbracht werden. 

 

Die Aufnahme eines behinderten Menschen in eine Gastfamilie ermöglicht es dem/der 

Klienten:in sich zu sozialisieren, intensive persönliche Bindungen zu erleben und neu 

einzugehen, Alltagshandlungen selbst in die Hand zu nehmen, Entscheidungen zu tref-

fen, vernachlässigte Fähigkeiten wieder zu aktivieren, neu zu erlernen und einbringen 

zu können, verschiedene Rollen zu übernehmen und als Einzelperson mit einer indivi-

duellen Biografie wahrgenommen und akzeptiert zu werden.129 Herr Freiberg berichtet 

über die Aufnahme des ersten Klienten im Jahr 2016, der von sich aus an ihn herange-

treten sei und sagte >ich brauche ein bisschen Sicherheit, ich habe keine Verwandtschaft 

hier, ich bin ganz allein<.130  

Im besten Falle entwickelt die Gastfamilie durch die unverwechselbare Identität der Fa-

milienmitglieder ein Klima, welches das Gefühl von Zugehörigkeit und Orientierung er-

zeugt, aber auch die notwendigen Reibungsflächen für eine Entwicklung bietet. Um >ein 

Gleichgewicht zwischen Vertrautheit und Fremdheit, Offenheit und Abkapslung<131 her-

zustellen, ist eine perfekte Konstellation von Klienten:innen und Gastfamilie erforderlich. 

 

Jede/r Klient:in bedarf unterschiedlichen Voraussetzungen innerhalb einer Familie. Für 

die Gastfamilie und die Lösung ihrer Betreuungsaufgabe stehen weniger die medizini-

schen Diagnosen oder Behinderungsbilder des/der Klienten:in, sondern viel mehr die 

sozialen Kompetenzen und Fähigkeiten des neuen Familienmitglieds im Mittelpunkt. Es 

geht insbesondere um Überschreiten der sozialen Grundregeln wie Distanzverletzung, 

Rückzug oder Aufdringlichkeit, Untätigkeit und Auffälligkeiten in Hygienefragen.132  

Um diese Vielfältigkeit der Bedarfe zu decken, muss es genügend Pflegefamilien geben, 

die eine Auswahl ermöglichen können. Jede Familie schöpft die für die Betreuung not-

wenigen Kompetenzen und Ressourcen aus ihrer eigenen Individualität und Besonder-

heit.133 Um ein aufeinander perfekt abgestimmtes Verhältnis zwischen Gastfamilie und 

Klienten:in finden zu können, bedarf es einem großen Pool an geeigneten Familien aus 

unterschiedlichen sozialen Milieus. 

 
126 Vgl. Schöneberger/ Stolz, S. 50. 
127 Vgl. auch Interview 4: Minute 39:03. 
128 Vgl. Interview 4: Minute 21:01. 
129 Vgl. Schöneberger/ Stolz, S. 50. 
130 Vgl. Interview 4: Minute 1:55. 
131 Vgl. Hildenbrand, S.11. 
132 Vgl. Schöneberger/ Stolz, S.20. 
133 Vgl. Schöneberger/ Stolz, S. 49. 
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Vor dem Hintergrund, dass im BWF der Vitos Haina 53 Klienten:innen134 auf 34 Fami-

lien135 verteilt werden müssen, ist eine wünschenswerte Auswahl aus verschiedenen Fa-

milien nicht gegeben. >Verbessert hat sich die Vielfältigkeit, die mit den Familien besteht, 

so unterschiedlich wie die Klienten und Klientinnen sind, so unterschiedlich sind auch 

die Familien.<136 Die Bandbreite ist größer geworden, jedoch noch nicht so, dass es ein 

vollständig ausgeglichenes Verhältnis zwischen verfügbaren Gastfamilien und Klien-

ten:innen gibt. Das Nicht-Vermitteln-Können eines/r Klienten:in aufgrund fehlender pas-

sender Familie, stellt eines der größten Probleme im BWF dar.137  

 

Um ein familiäres Zusammenleben zu ermöglichen, verpflichtet sich die leistungsberech-

tigte Person, die in gemeinsamer Absprache getroffenen Regelungen zu akzeptieren 

und einzuhalten. Dazu gehören u. a. die Raucherregelung, Geldeinteilung, Medikamen-

teneinnahme sowie die Regelung zur Aushändigung von Schlüsseln.138 Um diese 

Rechte und Pflichten innerhalb der Familie zu regeln, werden oft individuelle Zielverein-

barungen erstellt. Diese sind jedoch nicht verpflichtend und werden häufig nur mündlich 

mit den Klienten:innen besprochen.139 >Kleinere tägliche Aufgaben sind festgesetzt und 

sollen im Alltag versucht erfüllt zu werden, explizit in einer Zielvereinbarung sind diese 

Aufgaben, Rechte und Pflichten jedoch nicht festgeschrieben<, so Frau Söder.140 >Dies 

sind Aufgaben, die er bewältigen muss, die im normalen Alltag auch zu bewältigen sind. 

Etwas was er erlernen soll, um auch eine Routine reinzubekommen.< Die übergeordne-

ten Ziele (Leben in der Familie, Arbeit, soziales Umfeld) werden im Rahmen des Teilha-

beplans gem. § 19 SGB IX i. V. m. der Hilfeplankonferenz (HPK) in einem zweijährigen 

Rhythmus besprochen und niedergeschrieben.141 

 

Familien stützen sich bei der Aufnahme eines/r Klienten:in auf die Bewältigungsressour-

cen ihres Laienwissens und auf ihre alltagspraktischen Kompetenzen.142 Dennoch steht 

den Familien trotzdem immer eine helfende Hand des zuständigen Fachteams beratend 

und unterstützend zur Seite. Dies kann auch nach aktuellem Stand gut umgesetzt wer-

den. Laut den beiden befragen Gastfamilien fühlen sie sich vom Fachdienst gut betreut 

und haben in jeglichen Situationen eine/n Ansprechpartner:in.143 >Ein Anruf reicht und 

der Herr Beez wäre da und würde mich bei den Problemen mit Sicherheit sofort unter-

stützen<, so Herr Freiberg über die Betreuung vom Fachdienst. Auch die Betreuer:innen 

vom Fachdienst sind mit der Zusammenarbeit mit den jeweiligen Gastfamilien zufrie-

den.144 

 
134 Vgl. Interview 3: Minute 5:38 und Interview 4: Minute 43:19. 
135 Vgl. Interview 4: Minute 43:25. 
136 Vgl. Interview 3: Minute 11:56. 
137 Vgl. Interview 3: Minute 13:25, 18:15. 
138 Vgl. Betreuungsvertrag (Anlage 1), S. 6. 
139 Vgl. Interview 4: Minute 22:48. 
140 Vgl. Interview 1: Minute 8:21. 
141 Vgl. Interview 1: Minute 9:31 und Interview 4: Minute 22:20. 
142 Vgl. Schöneberger/ Stolz, S. 20. 
143 Vgl. Interview 1: Minute 6:21 und Interview 4: Minute 17:28, Minute 18:49. 
144 Vgl. Interview 4: Minute 48:06. 
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Das vom LWV Hessen vorgeschriebenen Verhältnis Klient-Betreuer wird im 1:10 Betreu-

ungsschlüssel umgesetzt.145  

 

Es geht Familien in erster Linie nicht um die Eliminierung von Symptomen, sondern viel 

mehr um die lebensweltlich orientierte Aktivierung und Befähigung. Im Vordergrund steht 

nicht die Beeinträchtigung zu kompensieren, sondern ein Leben innerhalb einer Gesell-

schaft zu ermöglichen. Selbstverständlich ist das weitentfernte Ziel die Behinderung zu 

mindern und den/die inkludierte/n Klienten:in in ein eigenständiges Leben zu entlassen, 

jedoch kann dies nur auf vorheriger Eingliederung in die Gesellschaft funktionieren. 

Durch ein sinnstiftendes Leben ist ein Leben innerhalb einer Gastfamilie gesundheitsför-

dernd und hilft bei der inneren Entwicklung des/der Klienten:in. Familien sind verborgene 

Gesundheitsarbeiter im Sinn eines >verdeckten Gesundheitssystems<.146 

 

Familienpflege ist ein von ehrenamtlichem Engagement getragenes kreatives Hobby.147 

Beide befragten Gasteltern >sehen einen Inhalt darin, Leuten zu helfen< und dies ist der 

ausschlaggebende Grund für die Aufnahme eines behinderten Menschen.148 Für Herrn 

Freiberg spielt >das Betreuungsgeld keine Rolle<.149 Die Familien kommen gut mit dem 

Betreuungsgeld zurecht150, das Geld ist jedoch nicht der ausschlaggebende Grund für 

die Aufnahme eines Mitbewohners. >Wohlhabend sind die Familien durch Betreuungs-

gelder bisher nicht geworden<.151 Vielmehr ist es eine soziale Bereicherung im Alltag.152 

>Wenn ich ihn dann morgens manchmal sehe und er hat schon ein Lächeln in seinem 

Gesicht, dann freue ich mich mit, dass es ihm gut geht<.153 Die psychologischen >Ge-

winne< sind für die Zufriedenheit der Familien wichtiger als der finanzielle Anreiz. Es 

steigert die Lebensfreude, wenn Bewohner:innen zunehmend ein normales Verhalten 

zeigen, deren emotionale Bindung und Sympathie zunimmt und die Familien eine posi-

tive Rückmeldung und Anerkennung durch den/die Bewohner:in erhalten (>Hier fühle ich 

mich wohl, ins Heim will ich nicht zurück<).154  

 

Jede/r Klient:in bedarf einer unterschiedlichen Zielsetzung, dies ist besonders gut aus 

der zweiten Familie ersichtlich. Der Alltag wird gemeinsam gelebt, jedoch für den/die 

eine/n Klienten:in mit dem Ziel ein >schönes Rentenleben< zu führen und für den/die an-

dere/n Klienten:in das Ziel der Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt zu ver-

wirklichen.155 Unterschiedliche Zielsetzungen erfordern eine individuell auf die Aufgabe 

zugeschnittene Herangehensweise, sodass hier der Begriff der Personenzentrierung 

 
145 Vgl. Interview 3: Minute 5:27 und Interview 4: Minute 42:29. 
146 Vgl. Faltermaier/ Flick, S. 45. 
147 Vgl. Interview 4: Minute 38:28. 
148 Vgl. Interview 4: Minute 29:28. 
149 Vgl. Interview 4: Minute 6:10 und 16:45. 
150 Vgl. Interview 1: Minute 4:54 und Interview 4: Minute 16:33. 
151 Vgl. Schöneberger/ Stolz, S. 21. 
152 Vgl. Interview 4: Minute 12:14. 
153 Vgl. Interview 4: Minute 6:53. 
154 Vgl. Schöneberger/ Stolz, S. 54. 
155 Vgl. Interview 4: Minute 52:12. 
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angewandt wird. Die Gastfamilien müssen unterschiedliche Vorgehensweisen entwi-

ckeln, um die individuellen Zielsetzungen zu erfüllen und Lernfortschritte bei den Bewoh-

ner:innen zu erkennen. Die Familienpflege bei älteren Menschen stellt eine Alternative 

zu der Aufnahme in ein Pflegeheim dar, bei jüngeren hingegen ist die Aufgabe der Wie-

dereingliederung in den Arbeitsmarkt ein bedeutsamerer Aspekt. Aus dieser Tatsache 

der unterschiedlichen Ausgangssituationen lassen sich auch die individuellen Aufgaben 

ableiten, die von den Familien übernommen werden müssen.156 

 

Wenn Familien überwiegend wertschätzend, liebevoll und anerkennend von den Klien-

ten:innen, weist dies auf eine gelungene Inklusion hin. In beiden Interviews betonen die 

Gasteltern ausdrücklich die Zugehörigkeit der Bewohner und zeigen damit auch emoti-

onale Nähe. Frau Söder beschreibt die Aufgabe der Integration im Alltag wie folgt: >Im 

Alltag ist er fast wie mein Sohn, so behandle ich ihn auch und so wird er in die alltäglichen 

Aufgaben auch eingearbeitet.<157 

 

Die Frage, ob das persönliche soziale Leben durch die Aufnahme eines behinderten 

Menschen leidet, können beide befragten Gastfamilien verneinen. Es zeigt sich eher das 

Gegenteil, denn im unmittelbaren und mittelbaren räumlichen und sozialen Umfeld wird 

keinerlei Stigmatisierung oder Vorurteile erfahren.158 >Jeder fragt nach dem Befinden und 

[ich] habe keine Sachen in der Richtung festgestellt, dass ich in irgendeiner Form diskri-

miniert worden bin oder wir angefeindet worden sind 3 nein nichts dergleichen, sondern 

jeder hat für die Beiden vollstes Verständnis<, so Herr Freiberg.159 

 

Im Gegenzug zum BW arbeitet man in einer Familie problemnah, vertraut, spontan und 

unaufgefordert. Familien begegnen den Klienten:innen mit angstnehmenden Antworten 

und ungewöhnlichen, nicht professionellen Entscheidungen. Aufgrund der privaten Mo-

tivation der Gastfamilie und der privaten Beziehungen innerhalb der Familie entsteht ein 

Gefühl der Harmonie und des Zusammenlebens, welches allein durch berufliche Bezie-

hungen mit Betreuer:innen vom Fachteam nicht entstehen kann.160 

Im Vordergrund steht hier die Harmonie. Durch Komplimente, Zeichen der Zuneigung 

und Wertschätzung kann ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut werden. Gegen-

seitiges Vertrauen durch Zeichen und auch durch die Übertragung von Verantwortung 

spielt bei der Betreuung eine besonders große Rolle. Im Vordergrund steht die Zusam-

menarbeit aller, um ein gemeinsames Leben auch auf räumlicher Ebene zu schaffen. 

Obwohl der/die Klient:in in einigen Bereichen auf Hilfe angewiesen ist, soll er nicht erzo-

gen oder zur Veränderung gedrängt werden. Die Klienten:innen sollen im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten und Ressourcen bestimme Funktionen und Aufgaben innerhalb der Gast-

familie eigenständig übernehmen.161 Was selbstständig erledigt werden kann, soll nicht 

 
156 Vgl. Konrad/ Schmidt-Michel (Hrsg.), S. 117. 
157 Vgl. Interview 1: Minute 3:17. 
158 Vgl. Interview 1: Minute 4:28 und Interview 4: Minute 13:30. 
159 Vgl. Interview 4: Minute 15:10. 
160 Vgl. Interview 4: Minute 39:55. 
161 Vgl. BWF Info, Welche Familien können Klienten aufnehmen?, online. 
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durch die Gasteltern abgenommen werden, Fürsorge darf nicht zur Überfürsorge wer-

den.162  

Die privaten, dyadischen Beziehungen sind auch besonders im Konfliktfall stützend für 

die Klienten:innen, aber auch für die Gasteltern, da private und individuelle Bewälti-

gungsstrategien zum Einsatz kommen. Es kann auf beiden Seiten dazu kommen, dass 

es >mal lauter wird< oder Drohungen ausgesprochen werden. Dies ist dem geschuldet, 

dass die Familie kein professionelles Team ist, sondern ganz durchschnittlich handelt 3 

und unter dieser Perspektive sind Drohungen Teil der Normalität.163 Eine solche Ein-

grenzung kann nicht nur negativ sein, sondern das Gegenteil erwecken. Klienten:innen 

verspüren durch einzuhaltende Grenzen Sicherheit und Ordnung, was sich positiv auf 

deren Psyche auswirkt. Herr Freiberg berichtet, dass er seine beiden Klienten >an der 

langen Leine lässt<, aber beiden Seiten die Grenzen bekannt sind und diese auch nicht 

überschritten werden.164 

 

Auf die Frage >Was hat sich von Beginn des BWF bis jetzt verändert, was hat sich ver-

bessert? (Chancen), was hat sich verschlechtert? (Probleme) konnten beide befragten 

Gastfamilien keine direkten Anhaltspunkte für verbesserungswürdige Aspekte feststel-

len.165 >Ich habe keine negativen Erfahrungen gemacht, weder mit dem Träger, dem 

LWV, noch mit irgendwelchen anderen organisatorischen Problemen, die anfänglich da 

waren und jetzt besser geworden sind oder umgekehrt. Es ist eigentlich im Moment 

nichts zu verbessern <, so Herr Freiberg. Auch die Betreuenden vom Fachteam sind 

mit der Zusammenarbeit des LWV Hessen zufrieden.166 >Ohne bestimmte Leute beim 

LWV wären wir wahrscheinlich gar nicht so groß geworden<, so Herr Beez. Insgesamt 

ist festzuhalten, dass die Zufriedenheit aller Beteiligten, sowohl dem Leistungserbringer 

und -träger als auch den Gastfamilien selbst, bezüglich des Leistungsangebots BWF 

gegeben ist. Es wurden lediglich Probleme, wie verspätete Kostenzusagen seitens des 

LWV Hessen o. ä. benannt, die aber für die Gesamtbetrachtung des Veränderungs- 

und Verbesserungsprozesses des BWF in Nordhessen von keiner großen Bedeutung 

sind. 

 

Basierend auf den o. g. Aspekten zeigt sich, dass durch die nonprofessionelle Herange-

hensweise eine Reihe von Effekten geschaffen werden kann, die im üblichen therapeu-

tischen und stationären Setting kaum oder nur schwer herzustellen sind. Trotz des ge-

sellschaftlichen Modernisierungsprozesses leisten die Familien Sozialisation. Auch 

Kleinfamilien, Ehepaare oder Alleinstehende sind in der Lage Menschen mit Behinde-

rung erfolgreich zu betreuen und zu integrieren, wenngleich es in Familien mit Kindern 

oder Mehrgenerationenhaushalten eine größere Rollenvielfalt für den/die behinderten 

Bewohner:in und mehr soziale Kontakte gibt.167 

 
162 Vgl. Becker, S. 80. 
163 Vgl. Schöneberger/ Stolz, S. 47. 
164 Vgl. Interview 4: Minute 18:33 und 24:20. 
165 Vgl. Interview 4: Minute 19:20, Minute 28:24. 
166 Vgl. Interview 4: Minute 58:04. 
167 Vgl. Schöneberger/ Stolz, S. 51. 
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Die wichtigsten Kompetenzen der Familie für ein langfristiges Zusammenleben sind so-

ziale und emotionale Kompetenzen und die Fähigkeit die Andersartigkeit wohlwollend 

zu tolerieren. Eine Familie sollte dementsprechend einen verlässlichen Rückhalt bieten, 

um so eine länger andauernde Bindung zwischen Klient:in und Familie zu schaffen. 

Die Durchsetzung eigener Normen müssen flexibel gestaltet oder es muss teilweise 

ganz darauf verzichtet werden.168 Ziel ist es ein Gleichgewicht zwischen Individualisie-

rung und Privatisierung aufzubauen, um die Chancen und Freiheiten persönlicher Wag-

nisse zu entfalten. Dabei spielen Kreativität und eine gut ausgeprägte Selbstsorge eine 

bedeutsame Rolle. 

 

5 Ausblick in die Zukunft 3 Verbesserungsvorschläge 

Um einen Ausblick in die Zukunft geben zu können, sind die aus den vorherigen Kapiteln 

erarbeiteten Erkenntnisse nun in eigene Gedanken zur Weiterentwicklung zum Ausdruck 

zu bringen. Sie werden als Empfehlungen für die Ebene der Leistungsträger und der 

Leistungsanbieter dargelegt. 

 

5.1 Empfehlungen an den Leistungsträger 

Aus der zu Beginn dieser Thesis betrachteten Historie des BWF und den gewonnenen 

Informationen aus den Expert:inneninterviews geht hervor, dass die flächendeckende 

Implementierung der Leistungsform sich in Hessen für die verschiedenen Personen-

kreise unterschiedlich weit entwickelt hat. Betrachtet man ausschließlich die Anzahl der 

Leistungsanbieter, so sind von 16 Institutionen 12 für Menschen mit seelischen und psy-

chischen Erkrankungen tätig. Nur 7 der 16 Fachdienste sind für den Personenkreis der 

Menschen mit geistiger Behinderung tätig. Ebenfalls nur 7 der 16 Fachdienste haben 

sich auf Abhängigkeitserkrankungen spezialisiert.169 In Kombination mit einer seelisch-

psychischen Erkrankung werden die Klienten:innen aufgenommen, bei alleinigem Vor-

liegen einer geistigen Erkrankung oder Abhängigkeitserkrankung, ist dies noch nicht 

möglich. In diesem Hinblick muss der LWV in Kooperation mit den Fachdiensten in Hes-

sen erörtern, warum eine Implementierung für den Personenkreis der Menschen mit see-

lischer Behinderung bereits gelang und für Menschen mit geistiger Behinderung und mit 

einer Suchterkrankung noch ausbaufähig ist. Im Anschluss sind Lösungsansätze zu for-

mulieren, um eine größere Bandbreite der Leistungsanbieter anzubieten und deren Tä-

tigkeitsbereiche auf die drei unterschiedlichen Personenkreise zu erweitern. 

 

Erfahrungen der Vitos Haina zeigen, dass das BWF als Leistungsangebot der ambulan-

ten Wohnformen immer wieder in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen ist. Der 

 
168 Vgl. Schöneberger/ Stolz, S. 57. 
169 siehe BWF in Hessen, Organisationen (Anlage 5). 
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LWV hat in diesem Zusammenhang mit Flyern, Informationsabenden und Online-Arti-

keln bereits viel geleistet, jedoch bleibt eine fortgehende Unterstützung der Öffentlich-

keitsarbeit des LWV Hessen nicht aus. 

 

Eine weitere Handlungsempfehlung ist eine nicht wechselnde Zuständigkeit der Sach-

bearbeitenden innerhalb des LWV Hessen. Nicht wechselnde Sachbearbeiter:innen 

beim LWV sind für eine gute Zusammenarbeit besonders wichtig und hilfreich, schnell 

und effizient Probleme zu regeln, insbesondere bei finanziellen Fragen.170 

 

5.2 Empfehlungen an den Leistungsanbieter 

Der Aufgabenschwerpunkt für den Fachdienst ist die Gewinnung von Klienten:innen, 

insbesondere aber die Gewinnung von aufnehmenden Familien. Die Vermittlung der 

Praxis BWF bedarf einer sorgfältigen Verbreitung innerhalb der Region, >denn ein ganz 

wesentlicher Kritikpunkt für das Gelingen der Maßnahme sei die Passung<, so Herr Beez 

vom Fachdienst.171 

Die Vitos Haina habe bereits entsprechende Maßnahmen ergriffen, wie bspw. Zeitungs-

artikel und Infoveranstaltungen für gesetzliche Betreuer:innen, HNA-

Gesundheitsbeileger, Broschüren und Flyer172, Mitteilungsblätter in der religiösen Ge-

meinde173 etc. Durch Informationsgespräche und -events kann das Konzept BWF ver-

breitet werden. Frau Söder macht jedoch auch deutlich, dass >die wenigsten Leute wirk-

lich wissen, dass es sowas gibt, es ist meistens nur im internen Bereich, dass es weiter-

gegeben wird.<174  

Im Zuge des Gesellschaftswandels und der zunehmenden Nutzung des Internets und 

sozialen Netzwerken bedarf die Verbreitung jedoch anderen Hilfsmitteln. >Wenn 2010 

eine Anzeige >Wir suchen Gastfamilien< geschaltet wurde, kamen 30 Anrufe. Wenn man 

10 Jahre später eine Anzeige schaltet, kommt kein Anruf<, so Frau Eichler.175 Hier habe 

sich Ebay Kleinanzeigen176 als wichtigste Methode etabliert, aber auch Facebook-Bei-

träge und die Nutzung anderer sozialer Medien wie Instagram, Tiktok etc. kann bei der 

Verbreitung des BWF eine besondere Rolle spielen. 

 

Für den Aufbau der Familienpflege ist auch die politische Unterstützung der Landkreise 

und Kommunen zwingend erforderlich. Die meisten neuen Gastfamilien werden eher im 

ländlicheren Bereich als in der Stadt gefunden.177 Insbesondere für die Gewinnung von 

Familien in Städten bedarf es konkreten Lösungsansätzen. Es kommen insbesondere 

 
170 Vgl. Interview 3: Minute 28:35. 
171 Vgl. Interview 4: Minute 45:12. 
172 Vgl. Interview 3: Minute 25:28. 
173 Vgl. Interview 4: Minute 44:35. 
174 Vgl. Interview 3: Minute 24:24. 
175 Vgl. Interview 3: Minute 18:21. 
176 Vgl. Interview 3: Minute 24:05 und Interview 4: Minute 44:52. 
177 Vgl. Interview 3: Minute 21:54. 
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Familien in Betracht, bei denen ein hohes soziales Engagement bekannt ist. Dies kön-

nen Personen aus Kirchengemeinden oder anderen ehrenamtlichen Organisationen 

sein. Die Vermittlung des Konzepts BWF muss noch weiter vorangebracht werden, damit 

die noch weitgehend unbekannte Form der Betreuung auf die Akzeptanz und bereitwil-

lige Aufnahme in der Gesellschaft stößt.  

 

Die wichtigste Aufgabe des Fachteams ist neben der Gewinnung von aufnehmenden 

Familien die Betreuung des/r Klienten:in. Hier hat sich aus der Erfahrung gezeigt, dass 

sich nicht wechselnde Betreuer:innen als ein sehr wichtiges Instrument etabliert haben, 

um eine Beziehung, die über mehrere Jahre aufgebaut wurde, aufrechtzuerhalten und 

so den Klienten:innen Sicherheit und Ordnung 3 und vor allem Vertrauen zu schenken.178 

Ein langjähriger persönlicher Kontakt zwischen den Fachkräften und Bewohnern hilft 

dem/der Bewohner:in die innere Gelassenheit und somit soziale Beziehungen zuzulas-

sen. Eine hohe Rotation des Personals, wie sie im stationären Bereich üblich ist, kann 

sich negativ auf die Vertrautheit des Gegenübers und somit auf die Betreuung eines 

behinderten Menschen auswirken. 

 

Die letzte Handlungsempfehlung leitet sich aus der gemeinsamen Zusammenarbeit aller 

Leistungsanbieter des BWF ab. Ziel ist es, die bisherige regionale Vernetzung mit ande-

ren Institutionen aufrechtzuerhalten, um einen durchgängigen Austausch und gegensei-

tige Beratung weiterhin zu ermöglichen. Hier ist das halbjährige Treffen mit allen Fach-

diensten in Hessen besonders erwähnenswert.179 Diese Vernetzung muss jedoch auf 

bundesweiter Ebene ausgeweitet werden, da es dort nur eine einzige Fachtagung BWF 

gibt, an denen alle Fachteams teilnehmen. Hierbei wäre es aber hilfreich einheitliche 

bundesweite Regelungen einzuführen, um die Vergleichbarkeit von Vergütung der Fach-

dienste, Auswahl und Bezahlung von Gastfamilien, Urlaubsregelungen etc. gewährleis-

ten zu können. 

6 Schlussbetrachtung 

Das BWF zielt auf Selbstständigkeit, Personenzentrierung und Teilhabe der Klienten:in-

nen am gesellschaftlichen Leben ab und nutzt die multiprofessionelle Kooperation und 

das mehrdimensionale Krankheitsverständnis für die professionelle Begleitung der 

Fachteams.180 Durch finanzielle und personelle Anstrengungen der letzten Jahre ver-

besserte sich die Lebensqualität behinderter Menschen in Familien.  

 

Inklusion bezeichnet den Aspekt struktureller Einbeziehung von behinderten Menschen 

in soziale funktionale Teilbereiche der Gesellschaft. Durch das Leben innerhalb einer 

Gastfamilie ist dieser Aspekt gegeben. Das Instrument BWF kann nach dem Prinzip 

>ambulant vor stationär< am meisten dazu beitragen Inklusion zu verwirklichen. Dieses 

 
178 Vgl. Interview 4: Minute 49:18. 
179 Vgl. Interview 3: Minute 31:06. 
180 Vgl. Schöneberger/ Stolz, S. 27. 



  41 

Prinzip ist verknüpft mit dem lebensfeldzentrierten Hilfeparadigma und zielt auf folgende 

Aspekte ab: 

 

• Inklusion, Teilhabe, Normalisierung, größtmögliche Verantwortlichkeit und Nach-

teilsverbot 

• soziales Umfeld (Leben, Wohnen, Arbeiten) welches gesundheitszuträglich, aber 

auch natürlich und kostengünstig ist 

• Entwicklung der Verselbstständigungspotenziale 

• stimmige äußere Lebenssituation sorgt für innere Klarheit und Ausgeglichenheit 

 

Das im BTHG verwirklichte Prinzip der Personenzentrierung kann im BWF am ehesten 

umgesetzt werden. Auf der Grundlage der Wünsche und Bedürfnisse des Betroffenen 

kann die Gastfamilie gezielter den Hilfebedarf decken, da die Gastfamilie auch auf das 

private, intime Leben des/r Klienten:in Einfluss hat.  

 

>Die psychiatrische Familienpflege war nie etwas anderes als Inklusion, ohne es zu wis-

sen haben Gastfamilien und der Fachdienst nichts anderes gemacht als Inklusion.<181 

>Es ist die beste Form von Inklusion, die ich mir vorstellen kann, weil alle Belange be-

rücksichtigt werden<, so Herr Beez. 

In Anbetracht der Expertise von Herr Beez kann die zu anfangs gestellte Frage >Inklusion 

durch und mit Gastfamilien - Begleitetes Wohnen in Familien schon am Ziel oder in den 

Anfängen?< dahingehend beantwortet werden, dass das Ziel einer inklusiven Gesell-

schaft durch das Leistungsangebot des BWF erfüllt werden kann. In der Familienpflege 

lässt sich der Kerngedanke, dass die Bewohner:innen so weit wie möglich die Chancen 

zur Selbstentfaltung und -bestimmung erhalten, in verbindlichen Sozialbeziehungen le-

ben und am sozialen Leben im öffentlichen Raum teilhaben, eher in Familien als in einer 

Institution, verwirklichen. 

 

In Bezug auf die UN-BRK, in der gefordert wird, dass die Vertragsstaaten alles für eine 

positive Wandlung der gesellschaftlichen Grundeinstellung gegenüber behinderten Men-

schen tun, sind die Familien der wichtigste Baustein bei der Inklusion eines behinderten 

Menschen. Auch die Mitarbeitenden des Fachdienstes arbeiten daran, dass die Begriffe 

Gesellschaft und Inklusion nicht abstrakt bleiben. Durch die Familienpflege kann die In-

klusion eines behinderten Menschen gezielt umgesetzt werden. Auch Melicher ist der 

Meinung, dass das Leben in Gastfamilien mehr an gesellschaftlicher Teilhabe hergebe 

als eine Einrichtung.182 Das >Mehr< an Teilhabe entstehe vor allem auf emotionaler 

Ebene. >Wenn die Chemie stimmt, bietet eine Familie als Betreuung ganz andere Mög-

lichkeiten, als wenn da irgendwelche Fachkräfte in irgendwelchen anderen Zusammen-

hängen unterwegs sind, die gehen halt abends nach Hause und die Gastfamilien sind 

näher dran und können da viel mehr erreichen<183, so Frau Eichler, Betreuerin aus dem 

 
181 Vgl. Interview 4: Stunde 1:01:15. 
182 Vgl. Melicher, Schernus, S. 39. 
183 Vgl. Interview 3: Minute 2:15. 
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Fachteam. Die Familien sind der Türöffner für neuen Sozialraum und bieten den Klien-

ten:innen eine soziale und emotionale Integration in eine bestehende Lebensgemein-

schaft. Heime werden von der Bevölkerung als Behinderteneinrichtung wahrgenommen, 

Familien mit einem behinderten Mitglied nicht. Dadurch tritt das Handicap in den Hinter-

grund und ein weitgehend normales Leben innerhalb der Gesellschaft ist möglich: eine 

Inklusion, die eine Einrichtung nicht bieten kann.184 >Was Teilhabe, Inklusion und so wei-

ter betrifft, da passiert sehr viel, da die Klienten:innen Teil der Familien, im Ort und in der 

Nachbarschaft sind.<185 

 

Dennoch hat sich die Familienpflege in Deutschland bisher nicht als allgemein akzep-

tierter, kommunal integrierter Baustein etablieren lassen.186 Die Knappheit der Gastfa-

milien spielt dabei eine große Rolle. In diesem Zusammenhang ist in der Öffentlichkeits-

arbeit noch viel Arbeit zu leisten 3 insbesondere bedarf es einer regionalen Verbreitung.  

Um den Prozess der Inklusion auf eine solide Basis zu stellen, ist eine Kommunalpolitik 

gefordert, die sich für die Versorgung von Menschen mit Behinderung, einschließlich 

herausforderndem Verhalten und psychischen Erkrankungen, verantwortlich fühlt, deren 

Belange bei der Sozialplanung berücksichtigt und Anbieter bei der Realisierung von adä-

quaten Angeboten unterstützt 3 auch finanziell.187 Hier darf die Reform des BTHG jedoch 

nicht nur auf gesetzlicher Ebene in der Politik umgesetzt werden, viel bedeutsamer ist 

die Umsetzung innerhalb der Gesellschaft und im alltäglichen Leben. Eine stetige Wei-

terentwicklung des Angebots bleibt demnach nicht aus. 

Indikator für den permanent angestrebten Fortschritt des Inklusionsprozesses ist die so-

ziale Einbindung des Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft. Notwendige 

Schritte sind:  

• Schaffung personeller und materieller Rahmenbedingungen für teilhabeorien-

tierte Wohnsettings und Unterstützungssysteme (bspw. genügend Auswahl an 

Gastfamilien, passender Wohnraum) 

• Gewährleistung einer hohen Professionalität der jeweiligen Fachteams  

• Beseitigung von Zugangsbarrieren zu Gesundheitsdiensten und Pflegeleistun-

gen  

• Entwicklung von Finanzierungsmodellen, die eine bedarfsdeckende Kombination 

der Leistung nach SGB IX, XII, XI ermöglichen, z. B. in Form eines Budgets zur 

selbstbestimmten Lebensführung (persönliches Budget), ohne Kostenvorbe-

halt188 

 

Auch im Hinblick auf ökonomische Gesichtspunkte, darf der Begriff Inklusion nicht durch 

den Begriff >Effizienz< im Sinne von >finanzieller Rentabilität< zum Leitbild des Betreu-

ungsangebotes in den Vordergrund gestellt werden.189 

 
184 Vgl. Becker, S. 86. 
185 Vgl. Interview 3: Minute 2:54. 
186 Vgl. Schöneberger/ Stolz, S. 27. 
187 Vgl. Seifert, S. 78. 
188 Vgl. Seifert, S. 78. 
189 Vgl. Melicher, Schernus, S. 42. 
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Die o. g. notwendigen Schritte des Inklusionsprozesses müssen bei der Ausbreitung des 

Leistungsangebots BWF berücksichtigt werden. Der wichtigste Aspekt in Bezug zur Leit-

frage >Inklusion durch und mit Gastfamilien - Begleitetes Wohnen in Familien schon am 

Ziel oder in den Anfängen?< ist jedoch, dass das angestrebte inklusive Leben des behin-

derten Menschen im Rahmen des BWF, also in einer Gastfamilie, verwirklicht werden 

kann. Das Pilotprojekt BWF hat sich gut entwickelt und viele Fortschritte gezeigt. Die 

große Herausforderung ist nicht die fehlende Inklusion, denn die ist ohne jeden Zweifel 

gegeben. Die fehlende Bereitschaft in der Gesellschaft einen behinderten Menschen 

aufzunehmen und diesen zu inkludieren ist die mitunter größte Problematik, die von der 

Politik und insbesondere vom gesellschaftlichen Denken abhängig ist und bewältigt wer-

den muss. In diesem Zusammenhang ist also noch ein hohes Maß an Überzeugungsar-

beit seitens der Politik und der Gesellschaft zu leisten. 
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Anlage 11 internes Schreiben vom 15.01.2009; Begleitetes Wohnen von behinderten 

Menschen in Familien, Einkommenssteuerrechtliche Behandlung der Leistung 
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Anlage 12 Fragenkatalog 

 

Fragebogen an die Gastfamilie  

Allgemeines 

• Seit wann nehmen Sie Klienten:innen auf? 
• Welche Voraussetzungen müssen Sie als Gastfamilie erfüllen? 
• Was war der ausschlaggebende Grund für die Aufnahme eines behinderten 

Menschen?  
• Was war der Grund für die Aufnahme von gleich zwei behinderten Menschen? 

Ist diese Aufgabe zu bewältigen? 
• Wie integrieren Sie die Aufgabe der Betreuung in ihren Alltag?  
• Leidet Ihr persönliches soziale Leben darunter oder zeigt sich eher das Gegen-

teil? 
• Erleben Sie im (un)mittelbaren räumlichen und sozialen Umfeld Stigmatisierung 

und Vorurteile? 
• Wie kommen Sie mit den Betreuungsgeld zurecht? 
• Fühlen Sie sich vom Fachdienst gut betreut und haben sie in jeglichen Situatio-

nen einen Ansprechpartner? 
 

Veränderungen 

• Was hat sich von Beginn des BWF bis jetzt verändert? 190 
o Was hat sich verbessert? (Chancen) > Was gefällt Ihnen besonders 

gut? 
o Was hat sich verschlechtert? (Probleme) > Was ist verbesserungswür-

dig? 
• Wenn das aktuelle Betreuungsverhältnis endet, würden Sie nochmal eine/n 

neue/n Klienten:in aufnehmen? 
• Gibt es eine individuelle Zielvereinbarung zwischen Ihnen als Gastfamilie und 

dem jeweiligen Klienten:innen, um die Rechte und Pflichten aller Beteiligten in-
nerhalb der Familie regelt?  

• Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit mit Vitos Haina ein? Gibt es Probleme 
oder Unstimmigkeiten? 

o Können Sie explizite Verbesserungsvorschläge/ Empfehlungen an Vitos 
Hains als Leistungsträger benennen?  

• Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit mit dem LWV Hessen ein? Gibt es 
Probleme oder Unstimmigkeiten?  

o Können Sie explizite Verbesserungsvorschläge/ Empfehlungen benen-
nen 

• Können Sie explizite Verbesserungsvorschläge/ Empfehlungen an die Leis-
tungserbringer, also Sie als Gastfamilie, benennen? 

 

 

 

 

 

 

 

 
190 Hier wird dann auf die rechtliche, die pädagogische und die finanzielle Sicht eingegangen 
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Fragebogen an Betreuer:in vom Fachteam 

Allgemeines 

• Seit wann betreuen Sie behinderte Menschen in Gastfamilien?  
• Warum bieten Sie die betreute Wohnform in Gastfamilien an? Was sind die 

ausschlaggebenden Gründe? 
• Welche Art von Behinderung wird betreut? 

o Seelisch 
o geistig 
o Körperliche 
o Abhängigkeitserkrankungen 
o Mehrfach behinderte 
o gerontopsychiatrische Erkrankungen (sog. Forschung des Alterungspro-

zesses) 
 

Zahlen 

• Wie ist das zahlenmäßige Verhältnis Klient 3 Betreuer des Fachteams? (Be-
treuungsschlüssel 1:10) 

• Wie viele Klienten:innen betreut das Vitos Familienwohnen Bad Emstal?  
• Wie viele Neuaufnahmen gibt es pro Jahr?  

o Gab es eine Steigerung innerhalb der letzten Jahre? 
• Wie viele Familien gibt es?  
• Welche Landkreise sind vertreten? 
• Welche Altersklassen werden betreut? 

 

Veränderungen 

• Was hat sich von Beginn des BWF bis jetzt verändert?191  
o Was hat sich verbessert? (Chancen) > Was gefällt ihnen besonders 

gut? 
o Was hat sich verschlechtert? (Probleme) > Was ist verbesserungswür-

dig? 
• Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit mit den Gastfamilien als Leistungser-

bringer ein? Gibt es Probleme oder Unstimmigkeiten? 
o Können Sie explizite Verbesserungsvorschläge/ Empfehlungen benen-

nen? 
• Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit mit dem LWV Hessen als überregionaler 

Träger ein? Gibt es Probleme oder Unstimmigkeiten?  
o Können Sie explizite Verbesserungsvorschläge/ Empfehlungen benen-

nen 
• Können Sie explizite Verbesserungsvorschläge/ Empfehlungen an den Leis-

tungsträger, also ihrer eigenen Arbeit innerhalb der Vitos Haina, benennen?  
o Stehen Sie als Träger in Kontakt mit anderen Einrichtungen, die das 

BWF betreuen? Wenn ja, sind diese fortgeschrittener oder organisier-
ter? (Bspw. andere Bundesländer, andere europäische Länder?) 

 

 

 

 

 
191 Siehe Fußnote 188 
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